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1 Die Vorgängerberichte 

Der Siebte Jugendbericht 

Der Siebte Jugendbericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit 1986) thematisiert Trennung und Scheidung 
nur im Zusammenhang soziodemographischer Veränderungen (ebd., 
S. 11). Er benennt sie nicht als eine der Phasen oder Schlüsselereignis-
se, aus denen sich Anforderungen an die Jugendhilfe ergeben (ebd., S. 
23 ff.). Am nächsten kommt er dem Thema mit der Feststellung, daß 
"als Folge von Trennung und Scheidung der Eltern ... in Einelternfa-
milien neue Formen des Umgangs zwischen den Eltern bzw. zwischen 
Eltern und Kindern entwickelt werden (müssen)" (ebd., S. 20). Dem-
entsprechend werden von der Politik unter Hinweis u. a. auf Alleiner-
ziehende "in besonderen Lebenslagen spezielle Hilfen" gefordert 
(ebd., S. 53). Da der Siebte Jugendbericht von der "Notwendigkeit ei-
nes umfassenden Systems präventiver und offensiver Hilfen zur Stär-
kung der familialen Erziehungskompetenz" (ebd., S. 33) ausgeht, 
schließt er allerdings ein Angebot wie Trennungs- und Scheidungsbe-
ratung nicht grundsätzlich aus. 

Der Achte Jugendbericht 

Der Achte Jugendbericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit 1990) stellt deutlicher als sein Vorgängerbe-
richt heraus: "Kinder laufen heute stärker Gefahr, in die Situation ei-
nes Scheidungskindes zu geraten" (ebd., S. 41) . In den großen Verdich-
tungsräumen liege die Scheidungsquote sehr viel höher als in ländli-
chen Regionen (ebd.). Trennung bzw. Scheidung wird zudem als wich-
tiger auslösender Faktor für Sozialhilfebedürftigkeit von Familien ge-
sehen (ebd.). 

Dementsprechend zählt der Achte Jugendbericht das Auseinander-
brechen familialer Systeme bei Scheidung zu den Risiken von Kindern 
und Jugendlichen in unserer Gesellschaft (ebd., S. 65) und fordert, die 
Arbeit auf die Frage zu konzentrieren, wie Kinder, Jugendliche und 
Familien mit den Risiken und belastenden Situationen erfolgreich um-
gehen können (ebd., S. 66). 

Als erster Jugendbericht widmet der Achte dem Thema Trennungs-
und Scheidungsberatung einen eigenen Abschnit't (ebd., S. 138) und 
konstatiert eine wachsende Nachfrage nach Beratung bei Problemen, 
die in Zusammenhang mit Trennung und Scheidung entstehen (ebd.). 
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Als Anbieter dieser Leistung werden benannt: Allgemeiner Sozialer 
Dienst (ASD), Beratungsstellen der freien Wohlfahrtspflege und ver-
einzelte Trennungs- und Scheidungsberatungsstellen. Die Notwendig-
keit, neben Beziehungsproblemen auch rechtliche und sozioökonomi-
sehe Fragen in die Beratung einzubeziehen, wird betont (ebd.). 

Neben einer Beratung in Scheidungsproblernen im Rahmen der Er-
ziehungs- und Familienberatung tritt der Achte Jugendbericht für eine 
Verortung dieses Angebots "im Kontext des offenen Arbeitsansatzes 
von Jugendhilfe" ein (ebd., S. 140). 

Der Neunte Jugendbericht 

Der Neunte Jugendbericht (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 1994) ist zentriert auf die Situation der Kinder und 
Jugendlichen in den neuen Bundesländern. Demographische Verände-
rungen der Familien (wie die Zunahme von Trennung und Scheidung) 
sind dabei zurückgestellt. Es wird lediglich an einer Stelle notiert, daß 
"auch die ,Trennungs- und Scheidungs beratung' (neben ihrer zentralen 
Verankerung in § 17 KJHG) zum Aufgabenbereich der Erziehungsbe-
ratung" gehört (ebd., S. 476). 

2 Ehekonflikte, Scheidungen und ihre Folgen für 
Kinder und Jugendliche 

Das Statistische Jahrbuch 1996 weist aus, daß die Zahl der Eheschei-
dungen seit 1960 kontinuierlich angestiegen ist (Statistisches Bundes-
amt 1996, S. 79). Diese Tendenz läßt sich im Detail auch in den Schei-
dungszahlen und Scheidungsraten seit 1990 verfolgen. In Rheinland-
Pfalz z. B. wurden 1996 4 % mehr Ehen geschieden als ein Jahr zuvor. 
"Damit setzt sich der Trend zunehmender Scheidungszahlen auch in 
der zweiten Hälfte der 90er Jahre fort" (Statistisches Landesamt 
Rheinland-Pfalz 1997). Bezogen auf die Scheidungszahlen von 1994, 
erfolgten bei Ehen ohne Kinder die meisten Scheidungen nach 3 bis 5 
Jahren Ehedauer, bei Ehen mit einem Kind nach 4 bis 6 Jahren und bei 
Ehen mit 2 Kindern nach 8 bis 10 Jahren. Das deutet nicht nur darauf 
hin, daß ein Großteil der betroffenen Kinder mit der Scheidung ihrer 
Eltern und den dieser in der Regel vorausgehenden Konflikten in ei-
nem frühen bzw. sehr frühen Lebensalter konfrontiert ist. Es bestätigt 
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auch die Vermutung, daß die Geburt von Kindern, insbesondere die 
des ersten Kindes, häufig mit Ehekrisen verbunden ist (vgl. dazu z. B. 
Wingen 1992). U.a. diskutiert Beck-Gernsheim (1993) in diesem Zu-
sammenhang die These einer "Entkoppelung von Partnerschaft und 
Elternschaft": die Koppelung von beiden führe unter den heutigen 
Lebensbedingungen zu Irritationen, Spannungsmomenten und Kon-
flikten. 

Der Umstand, daß - wiederum bezogen auf die Ehescheidungszah-
len von 1994 - nur in 6 % der Fälle der Antrag von bei den Partnern 
gestellt wurde und in rund 60 % von Frauen, macht deutlich, daß der 
Wunsch nach einer Scheidung nur sehr selten "einvernehmlich" ist, 
und daß in den meisten Fällen die Frau mit Situation und Partner-
schaft so unzufrieden ist, daß sie Änderungen durch eine Scheidung 
anstrebt. Die mit der Geburt des ersten Kindes für viele Frauen ent-
stehende Reprivatisierung und die damit verbundenen Umstände be-
deuten für viele Paare die Störung eines bis dahin erlebten Gleichge-
wichtes und führen nach Erfahrungen von Beratungsstellen zu Kon-
flikten und Krisen. Für die Situation von Kindern bedeutet dies, daß 
nicht selten ihre Existenz zu einer Gefährdung der Beziehung ihrer 
Eltern und damit mittelbar zu Belastungen für die eigene Entwicklung 
führt. 

Die Folgen von elterlichen Konflikten, von Trennung und Schei-
dung für die betroffenen Kinder sind Gegenstand zahlreicher Untersu-
chungen. Methodenkritische Beiträge betonen dabei vor allem folgen-
de Aspekte: 
• U. a. Barber und Eccles (1992) verweisen darauf, daß sich die For-

schung bisher weitgehend auf die möglichen negativen Folgen einer 
Scheidung konzentriert hat. Sie sprechen kritisch von einer "Desa-
sterperspektive" und fordern die Anwendung eines "objektiveren 
Modells" (vgl. Hofmann-HausneriBastine 1995, S. 296f.). Auch 
Riehl-Emde weist darauf hin, daß es bisher erst wenige wissen-
schaftliche Untersuchungen gibt, die "die positiven Folgen einer 
Scheidung in den Mittelpunkt stellen" (1992, S. 427). 

• Meta-Analysen vorliegender Untersuchungen zeigen, daß die Fol-
gen der Ehescheidung im Laufe der Jahre weniger belastend gewor-
den sind (Riehl-Emde 1992). Auch Hofmann-Hausner und Bastine 
(1995) gehen davon aus, daß mit der größer werdenden Akzeptanz 
von Scheidungen die Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Kin-
der einem Wandel unterliegen. 

• "Die Scheidungsvorgeschichte, insbesondere das Ausmaß der Zer-
rüttung der Familie vor der Scheidung" (Riehl-Emde 1992, S. 420) 
rückt stärker ins Blickfeld. Die Annahme einer kausalen Verknüp-
fung von Elterntrennung und Entwicklungsstörung der betroffenen 
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Kinder sind lange Zeit nicht hinterfragt worden (Niesel 1995). In 
der aktuellen Diskussion werden jedoch Konfliktniveau und Kon-
fliktaustragungsstil der Eltern (Offe 1992) als entscheidende Fakto-
ren gesehen, die sowohl vor einer Scheidung von Bedeutung sein 
können wie auch bei Elternpaaren, die eine Scheidung - vielleicht 
gerade wegen der Kinder - "um jeden Preis" vermeiden . 

• Bei den untersuchten Belastungen der Scheidungskinder wird zu 
sehr abgestellt auf die psychische Verarbeitung der Scheidung selbst. 
Doch haben sich u. a. der sozioökonomische Status der Nachschei-
dungsfamilie, die vom Kind erlebten lebensverändernden Ereignisse 
und die psychische Angepaßtheit des sorge berechtigten Elternteils 
als wichtige Einflußfaktoren herausgestellt (Offe 1992) . 

• Nach Fthenakis (1995a und b) wurde die Bedeutung der Qualität 
kindlicher Beziehungen zu bei den Eltern nach der Trennung in meh-
reren Untersuchungen unterstrichen. 

Außer dem Faktum einer Scheidung selbst haben sich also die einer 
Scheidung typischerweise vorausgehenden wie auch die rtachfolgenden 
Bedingungen als bedeutsam für Kinder erwiesen. Bei aller Vorsicht vor 
einer Uberschätzung negativer Scheidungsfolgen für Kinder gehen je-
doch nahezu alle Autoren von Unterschieden zwischen Scheidungs-
kindern und Kindern aus vollständigen Familien aus. Geschlecht und 
Alter der betroffenen Kinder spielen im Hinblick auf die Folgen dabei 
eine wichtige Rolle (vgl. Fthenakis 1995a und b). Aus psychoanalyti-
scher Sicht beleuchtet Figdor die Bedeutung des Scheidungsgesche-
hens für Kinder und relativiert dabei den Unterschied zwischen sicht-
baren und unsichtbaren Reaktionen. Seine Perspektive eröffnet vor al-
lem ein Verständnis für Spätfolgen erlebter Partnerschaftkrisen, beson-
ders bei jüngeren Kindern: "Kinder, deren früheste Objektbeziehungs-
erfahrungen mit überdurchschnittlich massiven Konflikten belastet 
sind, deren Urvertrauen Risse aufweist, neigen auch später verstärkt 
zu Liebesverlustängsten ... " (Figdor 1991, S. 86). 

Nach Offe fanden Amato und Keith (1991), "daß Erwachsene, deren 
Eltern geschieden waren, in allen untersuchten Bereichen (u. a. psychi-
sche Angepaßtheit, Verhaltensauffälligkeiten, psychische und physi-
sche Gesundheit, sozioökonomische Situation, Qualität der eigenen 
Ehe, eigene Scheidung, selber alleinerziehend) schlechter abschnitten 
als Erwachsene, deren Eltern sich nicht haben scheiden lassen" (Offe 
1992, S. 39). Auch wenn die gefundenen Effekte gering seien, zeigten 
sie doch die ungünstigeren Entwicklungschancen von Scheidungskin-
dern. In bezug auf eher aktuelle Auswirkungen von Scheidungserfah-
rungen weist Offe auf folgende in der Literatur genannten Aspekte 
hin: 
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• Auswirkungen auf die allgemeine Angepaßtheit der Kinder, 
• Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Kinder, 
• Auswirkungen auf die Schulleistungen, 
• Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen, 
• Auswirkungen auf abweichendes und delinquentes Verhalten. 

Als kaum systematisch untersucht, aber in letzter Zeit häufiger er-
wähnt, führt Offe als positive Auswirkungen eine weniger starre 
Orientierung an Geschlechterrollen und größere Selbständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit von Scheidungskindern an. 

3 Partnerschaftsberatung und Beratung bei Konflikten 
und Krisen in der Familie (§ 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 
KJHG) 

Wenn, wie oben dargelegt, Partnerschaftsprobleme, Trennung und 
Scheidung zu Belastungen und negativen Auswirkungen bei Kindern 
und Jugendlichen führen, ist es Aufgabe der Jugendhilfe, dem Auftre-
ten dieser Belastungen präventiv entgegenzutreten oder, im Falle ihres 
Auftretens, dafür zu sorgen, daß negative Auswirkungen für Kinder 
möglichst gering gehalten werden. Der Gesetzgeber hat in § 17 KJHG 
ein Instrument geschaffen, dieser Aufgabe nachzukommen. Nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 und 2 KJHG soll Müttern und Vätern im Rahmen der 
Jugendhilfe Beratung in Fragen der Partnerschaft angeboten werden, 
"wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder 
tatsächlich sorgen. Die Beratung soll helfen, 
1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, 
2. Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen". 

Es fällt auf, daß seit Inkrafttreten des KJHG 1990 (mit dem Einigungs-
vertrag) in den neuen und 1991 in den alten Bundesländern eine Dis-
kussion über diese in § 17 KJHG formulierten Aufgaben vergleichs-
weise mühsam in Gang kommt, während die Diskussion über Bera-
tung bei Trennung und Scheidung, also die Aufgaben nach § 17 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 2 KJHG intensiv geführt wurde. Dies ist auf das Be-
mühen zurückzuführen, die bisher in der Jugendhilfe praktizierte 
"Stellungnahme" des Jugendamtes durch eine Beratung der Eltern zu 
ersetzen, in der diese selbst eine Regelung für die künftige Wahrneh-
mung ihres Sorgerechts erarbeiten. 
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Wenn sich nun aber zunehmend gezeigt hat (s.o.), daß bei genauer 
Betrachtung die Konfliktproblematik der Eltern für Kinder bedeutsam 
ist und daß die Zahl der von Elternkonflikten betroffenen Kinder sehr 
viel höher ist als die Zahl der Scheidungskinder (Niesel 1995), so stellt 
sich das vergleichsweise geringe Interesse für die hier gemeinten Bera-
tungsaufgaben als unangemessen dar. 

Das starke Interesse für das Scheidungs geschehen von der Antrag-
steIlung bis zur richterlichen Entsche"idung führt übrigens auch zu ei-
ner vergleichsweise geringen Beachtung der in der Nachscheidungs-
phase relevanten und notwendigen Beratungsvorgänge. 

Rhiel-Emde führt aus: "Die Bedingungen, die langfristig nach einer 
Scheidung wirken, scheinen die kindliche Entwicklung nachhaltiger zu 
beeinflussen als die Scheidung selbst. Als günstige langfristige Bedingun-
gen gelten: (1) wenn die Kinder in enger Beziehung mit einem psychisch 
gesunden Elternteil leben; (2) wenn sie bei der Bewältigung der Schei-
dungssituation unterstützt werden; (3) wenn die sozioökonomischen 
Ressourcen, die dem Kind zur Verfügung stehen, nicht allzu sehr redu-
ziert sind; (4) wenn die Eltern wenig Konflikte miteinander haben und in 
der Erziehung ihrer Kinder zusammenarbeiten können" (Rhiel-Emde 
1992, S. 428). Die Beratungsvorgänge, die auf die Erarbeitung solcher 
günstiger Bedingungen abzielen, lassen sich gesetzessystematisch häufig 
nicht eindeutig zuordnen. Sie zielen auf das Zusammenleben in der Nach-
scheidungsfamilie, betreffen die Bedingungen für eine dem Wohl des Kin-
des förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung und können der 
Entwicklung (neuer) einvernehmlicher Konzepte für die Wahrnehmung 
der elterlichen Sorge dienen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 17 Abs. 1 Satz 3, 
§ 17 Abs. 2 KJHG). Sie sind nicht selten Beratung und Unterstützung bei 
der Ausübung des Sorgerechts für den nicht-sorgeberechtigten Elternteil 
(§ 18 Abs. 4) und entsprechen häufig zugleich den Kriterien der §§ 27ff. 
(Hilfe zur Erziehung) und § 28 KJHG (Erziehungsberatung). 

Die Aufgaben einer Partnerschaftsberatung im Sinn von § 17 Abs. 1 
Satz 1 und 2 KJHG werden vor allem im Rahmen von Erziehungsbe-
ratung und Eheberatung wahrgenommen (Schellhorn/Wienand 1991, 
§ 17 Rz 5). Zu diskutieren ist, ob psychologische Prävention für Paare 
als Jugendhilfeleistung betrachtet werden kann. Als Kriterium für 
Maßnahmen nach § 17 KJHG gilt, daß sie immer das Wohl der Kinder 
im Auge haben (für andere: Mrozynski 1991, S. 72). Ein allein auf die 
Paarbeziehung abgestelltes methodisches Vorgehen würde diesem Kri-
terium nicht entsprechen. Wenn andererseits unabhängig von einer 
Scheidung ein hohes Konfliktniveau der Eltern belastend für Kinder 
ist, so ist zu folgern, daß dessen Reduzierung auch dann positive Ef-
fekte für Kinder haben kann, wenn sie im Rahmen eines auf die Paar-
ebene fokussierenden Vorgehens stattfindet. 
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Minsel (1992) beschreibt psychologische Prävention für Paare als In-
strument der Qualitätsverbesserung und Stabilisierung von Ehen und 
gibt einen Überblick über bestehende Ansätze. Nach Hahlweg (1986) 
kommt Beziehungsfaktoren und insbesondere dem Gesprächsverhal-
ten die größte Vorhersagekraft für das Glücken oder Scheitern einer 
Paarbeziehung zu. EngllThurmaier (1995, S. 11 0) berichten, daß Paare, 
die ein EPL-Programm (Ehevorbereitung - ein Partnerschaftliches 
Lernprogramm) absolviert haben, in ihren Beziehungen zufriedener 
sind und eine deutlich geringere Scheidungsrate haben. 

Für den Bereich der Eheberatungsstellen haben Klann und Hahlweg 
(1994) in der Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend in jüngerer Zeit mehrere Studien vorgelegt. 
Die Wirksamkeit von Ehe- und Partnerschaftsberatung wird dabei wie 
folgt zusammengefaßt: "Im Vergleich zur Eingangsmessung hatten 
Paare nach Beendigung der Beratung im Durchschnitt weniger Proble-
me, waren mit ihrer Beziehung global zufriedener, konnten sich im af-
fektiven Bereich besser austauschen und gaben an, ihre Probleme bes-
ser bewältigen zu können. Sie waren zufriedener mit der gemeinsamen 
Freizeitgestaltung und im sexuellen Bereich, waren weniger depressiv 
gestimmt und klagten über weniger körperliche Beschwerden als zum 
Zeitpunkt vor der Beratung. Keine signifikanten Veränderungen zwi-
schen den Meßzeitpunkten fanden sich ... in den Bereichen: Zufrieden-
heit mit den Kindern und Kindererziehung" (Hervorhebung durch die 
Autoren) (ebd., S. 159). Klann und Hahlweg konstatieren, daß Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung für die Komplexe "Zufriedenheit mit 
den Kindern" und "Konflikte in der Kindererziehung" noch keine 
ausreichenden Handlungsperspektiven für konstruktive Veränderun-
gen bieten. Dies bedeute für die Praxis der Eheberatung eine Heraus-
forderung. 

Einzelbefunde der angesprochenen Untersuchungen weisen mögli-
che Perspektiven auf: ein leichter positiver Zusammenhang zwischen 
systemischer Zusatzausbildung und einer Verbesserung in Werten, die 
das Verhältnis zu Kindern betreffen (ebd., S. 140), deutet darauf hin, 
daß ein explizites Einbeziehen von Kindern positive Effekte auf die 
Eltern-Kind-Beziehung hat. Wenn die Autoren an anderer Stelle je-
doch feststellen (ebd., S. 21), daß Einzelberatung die mit Abstand häu-
figste Form des Settings in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
ausmacht (62 %), und daß Paarberatung (27,5 %) und Familienbera-
tung (7,9 %) deutlich seltener vorkommen, so zeigt dies, daß Ehe-, Fa-
milien- und Lebensberatung bisher methodisch kaum expliziten Bezug 
auf das Familiensystem nehmen und, im Falle von Konflikten, weniger 
auf der Elternebene arbeiten. 

Auch die katamnestische Studie von Vennen (1992) an Klienten von 
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Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sowie Ehe-, 
Familien- und Lebensberatungsstellen über Behandlungsergebnisse 
und Wirkfaktoren von Eheberatung kommt zu durchweg positiven 
Ergebnissen bezüglich der Effekte von Eheberatung auf die Paarbezie-
hung, gibt aber gleichfalls kaum Aufschlüsse über die entstandenen 
Folgen für Kinder. 

Die bisher vorliegenden Untersuchungen über Eheberatung weisen 
also positive Effekte für ein partnerschaftliches Zusammenleben von 
Eltern nach. Eine familienbezogene Arbeitsweise ist jedoch weithin 
nicht etabliert. Auf eine positive Wirkung für Kinder kann daher nur 
mittelbar geschlossen werden. Empirische Belege für eine durch Ehe-
beratung erreichte Entlastung der betroffenen Kinder stehen allerdings 
noch aus. 

In der Erziehungsberatung, die häufig von Verhaltensauffälligkeiten 
und Problemen der Kinder und Jugendlichen ausgeht, werden die El-
tern in aller Regel einbezogen. Vor allem im Rahmen systemischer 
Therapie- und Beratungsansätze geht es darum, von einem auf das 
Kind bezogenen Verständnis von Konflikten zu einer Perspektive zu 
kommen, die sich auf den "Patient Familie" (Richter 1972) bezieht. 
Der relativ hohe Anteil familientherapeutisch ausgebildeter Mitarbei-
terInnen in Erziehungsberatungsstellen - nach Erhebungen der Bun-
deskonferenz für Erziehungsberatung ist Familientherapie die am häu-
figsten gewählte Zusatzausbildung: in den alten Bundesländern mit 
32,1 % und in den neuen Bundesländern mit 21,5 % - läßt auf eine 
häufige Anwendung dieses Arbeitsansatzes schließen: Bereits für den 
Siebten Jugendbericht hat Presting (1987) belegt, daß ca. die Hälfte der 
Beratungsstellen unter Einbeziehung möglichst aller Familienmitglie-
der arbeiten. Nach den Erhebungen der Bundesstatistik zur Institutio-
nellen Beratung waren in 50,5 % der Fälle Formen der Beratung ge-
wählt worden, die die Familie insgesamt betreffen. Bei 82,3 % aller 
Hilfeformen in der Erziehungsberatung waren die Eltern einbezogen 
(Menne 1997, S. 221). 

In einer Erhebung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
(bke) (1994) über das Leistungsspektrum von Erziehungsberatungs-
stellen gaben 39,1 % der Erziehungs- und FamiIienberatungsstellen an, 
daß sie im Jahr 1993 "besondere Angebote" oder "besondere Maßnah-
men, die Müttern und Vätern helfen, ein partnerschaftliches Zusam-
menleben in der Familie aufzubauen", gemacht haben. 45,5 % der an 
der Erhebung beteiligten Stellen hatten im selben Jahr besondere Maß-
nahmen zur Bewältigung von Konflikten und Krisen in der Familie als 
einzelfallübergreifende Angebote im Programm. 
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4 Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 2 KJHG) 

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 KJHG soll Beratung im Falle der Trennung 
und Scheidung helfen, die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes 
oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung 
zu schaffen, und soll nach § 17 Abs. 2 KJHG die Eltern bei der Ent-
wicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der 
elterlichen Sorge unterstützen, das als Grundlage für die richterliche 
Entscheidung über das Sorgerecht nach der Trennung oder Scheidung 
dienen kann. Damit steht § 17 KJHG paradigmatisch für die Wende, 
die das KJHG in der Jugendhilfe vornimmt: von der Eingriffs- zur 
Leistungsorientierung. Nach Coester (1991) hat sich der sozialrechtli-
che, hilfeleistende Interventionsansatz vor den bisher üblichen bürger-
lich-rechtlichen Interventionsansatz einer gerichtlichen Entscheidung 
geschoben. Die Verpflichtung des Staates aus Art. 6 Abs. 2 GG, tätig 
zu werden, wenn die Eltern ihrer Verantwortung nicht nachkommen, 
wird also zunächst durch ein Leistungsangebot wahrgenommen. 

Aufgrund der oben beschriebenen Bedingungen, die im Fall von 
Trennung oder Scheidung dem Wohl der Kinder förderlich bzw. ab-
träglich sind, muß Beratung darauf abstellen, daß die geschiedenen 
oder getrennt lebenden Eltern weniger Konflikte miteinander haben 
und in der Erziehung ihrer Kinder zusammenarbeiten können. Dies 
stellt offensichtlich eine andere Qualität dar als eine auf die richterli-
che Entscheidung und die Entwicklung eines gemeinsamen Sorge-
rechtskonzepts eingegrenzte Hilfe, wie sie in vielen Fällen praktiziert 
wird. Erst recht sind richterliche Entscheidungen, die aufgrund partei-
ischer Stellungnahmen getroffen werden, im Hinblick auf eine Zusam-
menarbeit der geschiedenen Eltern oft kontraproduktiv, da es in deren 
Wahrnehmung dann meist einen Sieger und einen Verlierer gibt. Bal-
loff (1992) weist darauf hin, daß nach einer richterlichen Entscheidung 
die Chance einer Verminderung des Streitgeschehens gerade dann grö-
ßer sein kann, wenn von den Betroffenen Gefühle der Trauer und des 
Leidens zugelassen und aufgearbeitet werden. Er macht also mögliche 
positive Effekte von einer gelungenen Verarbeitung des Scheidungs ge-
schehens abhängig und verweist zugleich darauf, daß durch das streiti-
ge justizielle Verfahren Aggressionen und gegenseitige Kränkungen 
verstärkt werden. 

Prestien (1995) definiert von daher die Rolle des Richters neu: er sei 
als Friedensrichter (Konfliktmanager) und nicht als Entscheidender 
gefordert. Der friedensrichterliche Dialog habe die vorrangige außer-
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gerichtliche Beratungsarbeit zu unterstützen und dürfe ihr keinesfalls 
entgegenwirken. 

Die bei Trennung und Scheidung von den betroffenen Eltern und 
Kindern zu leistenden "psychischen und handlungsorientierten Aufga-
ben" (Weber 1992) und dementsprechende Beratungsaufgaben und In-
terventionsansätze sind an vielen Stellen beschrieben (u. a. bei Menne/ 
Schilling/Weber 1993; HolzheueriLederle/Roßberger 1994; Fthenakis 
1995a; Schilling 1996). Doch stellt sich wiederum die Frage, wo und 
wie solche Aufgaben in der Praxis der Jugendhilfe realisiert werden. 
Verlautbarungen von Jugendbehörden auf Landes- und kommunaler 
Ebene (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Gesundheit 1995; Landesjugendamt Hessen -
Landesjugendhilfeausschuß 1992) beziehen sich in den meisten Fällen 
auf den Kontext der Beratung in Fragen der Trennung und Scheidung 
und Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren. Ein erweitertes 
Verständnis von Trennungs- und Scheidungsberatung weist die Ar-
beitshilfe des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung 
Rheinland-Pfalz ("Eltern bleiben Eltern - auch wenn sie sich trennen"; 
1996) auf. 

Eine Beratung nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KJHG erfolgt 
überwiegend in den Allgemeinen Sozialen Diensten der Jugendämter 
und in Beratungsstellen. Im Allgemeinen Sozialen Dienst erfolgt sie 
meist in enger Orientierung an dem Ziel, ein einvernehmliches Kon-
zept für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu erarbeiten. Dies 
schließt zwar Klärung und Bearbeitung der Konfliktdynamik auf der 
Paarebene und die Unterstützung von vertrauensvoller Kommunikati-
on und Kooperation zwischen den Eltern ein (vgl. exemplarisch Kreis-
jugendamt Kaiserslautern 1995), bleibt aber in der Regel mehr an den 
Aufgaben des Jugendamtes nach § 50 KJHG orientiert als an den psy-
chischen Begleiterscheinungen und Folgen von Trennung und Schei-
dung. 

Eheberatungsstellen sind mit der Thematik häufig in der Ambiva-
lenzphase von Paaren befaßt. Hier wäre ein Zugang zu der Situation 
vieler von Trennung und Scheidung betroffener Kinder gegeben. So-
weit allerdings Scheidung und deren Verarbeitung nur auf der Paarebe-
ne behandelt werden, kommt dies nur in sehr eingeschränktem Maße 
betroffenen Kindern und Jugendlichen zugute. Diese notwendige Ar-
beit für Kinder wird von Eheberatungsstellen dann erfüllt, wenn sie 
die Situation von Kindern ausdrücklich thematisieren und in der Bera-
tung Konzepte für die Wahrnehmung der Elternverantwortung ent-
wickelt werden. 

Viele von Trennung oder Scheidung der Eltern betroffene Kinder 
und Jugendliche werden in Erziehungsberatungsstellen zunächst we-
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gen Verhaltensauffälligkeiten vorgestellt. Daß es sich dabei um eine 
Form der Verarbeitung von Trennung und Scheidung oder der damit 
verbundenen Umstände handelt, erweist sich dann bei der Klärung 
bzw. Bearbeitung der gegebenen Probleme. Die Reaktionen von Kin-
dern können im gesamten Verlauf der verschiedenen Scheidungspha-
sen bis weit in die Nachscheidungsphase auftreten. Soweit Erzie-
hungsberatung die eigene Dynamik des Trennungs- und Scheidungs ge-
schehens aufgreift und in ihre Angebote und Maßnahmen die Erarbei-
tung einer Sorgerechtsregelung einbezieht, erfüllt sie Aufgaben nach 
§ 17 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KJHG. Ein Modell der Zusammenarbeit 
von Erziehungsberatung und Familiengericht formuliert Scheuerer-
Englisch (1993). Das von ihm "Beratung statt Begutachtung" benannte 
Vorgehen wie auch andere Kooperationsformen mit Jugendamt und 
Familiengericht weisen darauf hin, daß zunehmend Familien Erzie-
hungsberatungsstellen aufsuchen, um ausdrücklich Hilfe auch im Sinn 
von § 17 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KJHG zu suchen. Die Erhebung 
über das Leistungsspektrum von Erziehungsberatungsstellen (bke 
1994, S. 43 H.) zeigt, daß sich das Gebiet der Trennungs- und Schei-
dungsberatung in Erziehungsberatungsstellen in nur drei Jahren stark 
entwickelt hat (zum Stand 1990 vgl. Menne/Golias 1992). 

5 Kinder und Jugendliche und Trennungs- und 
Scheid u ngsberatu ng 

Adressaten der Leistungen nach § 17 KJH G sind Mütter und Väter, wenn 
sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich 
sorgen. Allerdings sind die formulierten Leistungen kaum zu realisie-
ren, ohne daß die betroffenen Kinder und Jugendlichen beteiligt wer-
den. Eine Beratung, die Vätern und Müttern hilft, ein partnerschaftli-
ches Leben in der Familie aufzubauen und Konflikte und Krisen in 
der Familie zu bewältigen, wird die Kinder einschließen müssen, weil 
es letzten Endes um deren Wohl geht, das nicht "am grünen Tisch" 
von Eltern und Beratern verhandelt werden kann. Auch können die 
Interaktionen zwischen Eltern, Kindern und Jugendlichen nicht linear 
oder nach einem U rsache-Wirkungs-Verhältnis verstanden werden, 
sondern nach dem Prinzip ständiger Rückkoppelungsprozesse. Zum 
"Problemsystem " gehört, wer interaktionelle Beiträge zur Aufrechter-
haltung des jeweiligen Problems leistet, zum "Lösungssystem" gehört, 
wer interaktionelle Beiträge zur Lösung des genannten Problems lei-
sten kann (Hahn/Müller 1993). Auch wird die Familie in einem sy-
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stemischen Verständnis nicht mehr global als "Herd" der Probleme 
von Kindern und Jugendlichen betrachtet; es geht vielmehr um die in-
teraktionellen Vernetzungen zwischen dem Problem-(Träger) und an-
deren Interaktionspartnern im erweiterten sozialen Okosystem. Jede 
Form der mit familialen Subsystemen und den dazu in 
Bezug stehenden Okosystemen kann also im Rahmen von Beratung 
nach § 17 Abs. 1 1 und 2 KJHG möglich und angemessen sein. 
Diese systemischen Uberlegungen betreffen natürlich auch die Lei-
stungen nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 KJHG. In diesem Kontext 
wird zusätzlich die Frage der Beteiligung und Anhörung von Kindern 
und Jugendlichen bedeutsam. Balloff (1995) zeigt in bezug darauf ver-
schiedene Fallkonstellationen auf. Ausdrücklich sind Kinder und Ju-
gendliche - wie auch Eltern und andere Erziehungsberechtigte - bei 
Trennung und Scheidung Adressaten von Beratungsleistungen nach 
§ 28 KJHG (Erziehungsberatung). Nach einer Erhebung der Bundes-
konferenz für Erziehungsberatung hatten von ca. 300000 innerhalb 
des Jahres 1993 in den Einrichtungen beratenen Kindern und Jugend-
lichen etwa 97500 die Trennung oder Scheidung ihrer Eltern erlebt 
(bke 1994, S. 45). Dies sind 32,5 %. Waren 1990 erst 12,8 % unter Hin-
weis auf eine Trennung oder Scheidung angemeldet worden (Menne/ 
Golias 1992), so hatte sich dieser Wert innerhalb von nur drei Jahren 
auf 17,0 % erhöht (Menne 1997, S. 215). Setzt man diese Daten zur 
Zahl der heute jährlich durch Trennung und Scheidung betroffenen ca. 
135000 Kinder und Jugendlichen in Beziehung, so wird der hohe Bei-
trag deutlich, den Erziehungs- und Familienberatungsstellen zur Mil-
derung der Folgen von Trennung und Scheidung leisten. 

6 Mediation 

Das KJHG hat mit der Aufgabe der Trennungs- und Scheidungsbera-
tung ein alternatives Konfliktlösungsverfahren zur Entscheidung über 
die künftige Wahrnehmung des Sorgerechts eingeführt. An die Stelle 
einer Entscheidung durch Dritte, nämlich die Justiz, tritt die "elterli-
che Selbstregelung" (Coester 1992). Denn die zu treffende Sorge-
rechtsregelung erscheint um so tragfähiger, je stärker die Eltern selbst 
an ihrer Ausarbeitung beteiligt waren. 

Diesem Ansatz entspricht als Verfahren die in den USA entstandene 
Mediation, im deutschen Sprachraum auch "Vermittlung" (Proksch 
1995) genannt. Mediation will außerhalb des Gerichts zur Entschei-
dung stehende Sachverhalte regeln. Sie setzt die Bereitschaft der Be-

206 Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 5 



troffenen, konfligierende Interessen auf dem Wege der Kommunikati-
on abzustimmen und einen Kompromiß zu erarbeiten, voraus. Media-
tion thematisiert nicht die Gründe für den bestehenden Konflikt und 
bearbeitet daher auch nicht die - in Trennungs- und Scheidungssitua-
tionen oft virulenten - Gefühle des Elternpaares. Der Mediator er-
möglicht durch seine Intervention allein ein sachbezogenes Verhan-
deln. 

Das Verfahren der Mediation stellt daher hohe Anforderungen an 
die emotionale Stabilität der Eltern. Notwendig ist deshalb eine klare 
Indikationsstellung, in welchen Problemkonstellationen der Ansatz 
verwendbar ist. Dazu liegen bisher nur wenige Aussagen vor (Balloffl 
Walter 1993, S. 70; Diez/Krabbe 1995). Aus feministischer Sicht wird 
darauf hingewiesen, daß Frauen in den Ergebnissen benachteiligt sind 
(Werner-Schneider 1995). 

Kinder profitieren von Mediation zunächst einmal durch das erzielte 
Ergebnis: die künftig geltende Sorgerechtsregelung. Allerdings ist für 
Kinder nicht die Regelung als solche entscheidend, sondern ihre tat-
sächliche praktische Umsetzung. Kinder müssen die Wirkung der Me-
diation erleben können. 

Dies wird um so eher möglich sein, wenn Kinder in den Mediations-
prozeß selbst einbezogen sind. Bisher ist dies aber wohl in das Belie-
ben des einzelnen Mediators gestellt (Niesel 1991, S. 88). Auch sehen 
Mediatoren ihre Fähigkeit zur Mediation durch die Betroffenheit von 
Kindern und die Auseinandersetzung mit ihren Problemen in Gefahr 
(Diez/Krabbe 1995, S. 122). Proksch berichtet dementsprechend, daß 
zwar 78,5 % der Eltern mit der "Vermittlung" zufrieden waren, aber 
nur 50 % darin eine "gute Lösung für das Sorgerecht unserer Kinder" 
erkennen konnten (Proksch 1995, S. 153 f.). Aus der Erfahrung der Er-
ziehungsberatung heraus hat Jaede daher die Perspektive von Kindern 
in der Scheidungs mediation artikuliert a aede 1994). . 

Mediation als Verfahren ist nicht begrenzt auf Fragen des Sorge-
rechts, sondern kann sich ebenso auf Teilung des Hausrats und des Zu-
gewinns, auf Unterhalt und Versorgungsausgleich beziehen. Im Rah-
men der Jugendhilfe bedeutet Scheidungsmediation daher immer: Teil-
Mediation. Entsprechend wird eine Ausbildung zum Mediator (Bun-
des-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation 1995) nicht erforder-
lich sein. Eine solche Ausbildung ermöglicht vielmehr die freiberufli-
che Tätigkeit gegen Honorar. 
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7 Rechtsberatung im Kontext von § 17 KJHG 

Eine Beratung, die ein Konzept zur Wahrnehmung der elterlichen Sor-
ge erarbeiten soll, kann dies nicht ohne Kenntnis der sorgerechtlichen 
Grundsätze tun. Darüber hinaus wird eine Vereinbarung zur elterli-
chen Sorge nur werden können, wenn sich akzeptable Kon-
textbedingungen wie Ubernahme der Wohnung, Kindes- und Gatten-
unterhalt abzeichnen. Die sozialpädagogischen Bemühungen nach § 17 
Abs. 2 KJHG erfolgen notwendigerweise "im Schatten des Rechts" 
(Coester). Es ist deshalb unstrittig, daß Trennungs- und Scheidungs be-
ratung nach § 17 Abs. 2 KJHG Rechtsberatung im Sinne des Rechts-
beratungsgesetzes (RBeratG) ist (Haffke 1995; Co ester 1992, S. 620; 
Zettner 1993; Schulte-Kellinghaus 1994). 

Strittig ist allerdings, ob diese Rechtsberatung nach den Ausnahme-
bestimmungen des RBeratG erlaubt ist. § 3 Ziff. 1 RBeratG läßt 
Rechtsberatung zu, "die von Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
ausgeübt wird". Haffke und mit ihm Zettner gelangen über eine enge 
Auslegung des Rechtsberatungsgesetzes und eine hohe Bewertung des 
Berufsbildes der rechts beratenden Berufe zu dem Ergebnis, daß 
Rechtsberatung auch durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
nicht zulässig ist. Die Kommentar-Literatur zum KJHG hält dies da-
gegen für zulässig (Hauck/Gaertner 1991, § 17 Rz 6; Klinkhardt 1994, 
§ 17 Rz 10; Wiesner/Kaufmann 1995, § 17 Rz 26). Für freie Träger der 
Jugendhilfe sieht die Kommentar-Literatur eine Erlaubnis der Rechts-
beratung als fraglich an und empfiehlt die Einbeziehung von Anwälten 
(für andere: Wiesner/Kaufmann 1995, § 17 Rz 27). Allein Coester 
schließt ausdrücklich freie Träger in den Behördenvorbehalt i. S. § 3 
Ziff. 1 RBeratG ein, weil anderenfalls der bedingte Vorrang freier Trä-
ger nach § 4 Abs. 2 KJHG leer laufe (Coester 1992, S. 621). 

Der Verein "Anwalt des Kindes" hat 1991 in einer Petition an den 
Deutschen Bundestag die Einfügung einer Ziff. 9 in die Ausnahmetat-
bestände nach § 3 RBeratG gefordert mit dem Wortlaut "die außerge-
richtliche Rechtsberatung durch anerkannte Träger der freien Jugend-
hilfe nach § 75 KJHG für deren Geschäftsbereich". Dies ist vom Deut-
schen Bundestag mit Hinweis auf die Stellungnahme des Bundesjustiz-
ministeriums (BMJ) abgelehnt worden. Das BMJ vertritt in der Stel-
lungnahme 'die Auffassung, daß "die Besorgung von Rechtsgeschäften 
wirtschaftlicher Art oder unentgeltliche soziale Hilfeleistungen . . . 
durch das Gesetz nicht berührt (werden)". Nach § 5 RBeratG sei eine 
Rechtsberatung, "die untrennbar verbunden ist mit einer im Vorder-
grund stehenden Erledigung einer sozialen Angelegenheit, welche 
ohne diese Rechtsberatung nicht vollständig oder nicht wirksam 
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durchgeführt werden könnte, nicht von der Erlaubnispflicht erfaßt". 
Das BMJ stützt sich dabei auf die zu § 8 Abs. 2 BSHG entwickelten 
Grundsätze, die sich auf die Träger der freien Jugendhilfe übertragen 
lassen (Deutscher Bundestag 1997 [erstmals 1994], S. 182 ff.). 

Gleichwohl ist es am Landgericht Memmingen zu einem Prozeß ge-
gen eine kommunale Erziehungsberatungsstelle gekommen. Das Ge-
richt legt in seinem Beschluß dar, daß keine unerlaubte Rechtsberatung 
vQrlag, hat jedoch wegen einvernehmlicher Regelung der Parteien 
letztlich nicht entschieden (Landgericht Memmingen 1997 [erstmals 
1995], S. 238 ff.). 

Neuerdings ist beim Landgericht Wiesbaden ein Verfahren gegen 
eine frei getragene Beratungsstelle anhängig. Gerade in diesem Bereich 
bestehen aufgrund der zögerlichen Kommentierung a ans/Happe/ 
Saurbier [1991] haben § 17 KJHG noch nicht bearbeitet) Unsicherhei-
ten. Die Auffassung des BMJ ist von den Kommentatoren offenbar 
nicht zur Kenntnis genommen worden. Eine ausdrückliche Regelung 
in einer Ziff. 9 von § 3 RBeratG würde daher Klarheit schaffen. 

8 Pluralität der Träger/Wunsch- und Wahlrecht 

Die "Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung" 
ist dem Zweiten Abschnitt des Zweiten Kapitels des KJHG zugeord-
net. Sie zählt damit zu den "Leistungen der Jugendhilfe". Für alle Lei-
stungen der Jugendhilfe gilt, daß sie von "Trägern der freien und von 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erbracht" werden können (§ 3 
Abs.2 KJHG). Jugendhilfe ist gerade gekennzeichnet durch eine Viel-
falt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen (§ 3 Abs. 1 
KJHG). Darüber hinaus gewährt § 4 Abs. 2 KJHG den Trägern der 
freien Jugendhilfe einen bedingten Vorrang: "Soweit geeignete Ein-
richtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe betrieben oder rechtzeitig geschaffen werden kön-
nen, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen" 
(§ 4 Abs. 2 KJHG). Der Vielfalt der Träger korrespondiert bezogen 
auf die Leistungsberechtigten ein Wunsch- und Wahlrecht: Sie "haben 
das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger 
zu wählen" (§ 5 KJHG). 

Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte von § 17, insbesondere § 17 
Abs. 2 KJHG verdeutlicht, warum diese allgemeinen Grundsätze der 
Jugendhilfe bei der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung 
und Scheidung nicht immer volle Anwendung finden: Auf der Grund-
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lage des JWG war das Jugendamt nach § 48 i.V.m. 48a zur Mitwirkung 
im familiengerichtlichen Verfahren bei Trennung und Scheidung ver-
pflichtet und hat nach etablierter Praxis eine Stellungnahme zum künf-
tigen Sorgerecht abgegeben. Gleichwohl entwickelten und praktizier-
ten einzelne Jugendämter bereits unter Geltung des JWG einen Bera-
tungsansatz (v gl. für andere: Kaufmann 1991). 

Der Referentenentwurf vom 8.8.1988 hat versucht, die Praxis der 
Stellungnahme der Jugendämter durch eine Beratungslösung zu erset-
zen, die in § 15 Abs. 2 RefEntw. verankert war. Gegenüber dem Fami-
liengericht war daher nur mehr eine Unterrichtung "über das Ergebnis 
der Beratungsangebote" vorgesehen (§ 33 Abs. 3 RefEntw.). Intendiert 
war somit eine Umgestaltung bisheriger hoheitlicher Aufgaben des Ju-
gendamtes, wie sich auch noch aus dem Wortlaut von § 15 Abs. 2 Ref-
Entw. ablesen läßt: "Im Fall der Trennung soll das Jugendamt (Her-
vorhebung durch die Autoren) Hilfe leisten ... ". 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sind demgegenüber zwei we-
sentliche Veränderungen vorgenommen worden: 1. § 15 Abs. 2 Ref.-
Entw. wurde zum heutigen § 17 Abs. 2 KJHG umformuliert. D.h. das 
Jugendamt blieb zwar weiterhin Normadressat, wie bei allen Leistun-
gen, aber nicht mehr alleiniger Leistungserbringer. 2. § 33 Ref.Entw. 
erhielt die Fassung des heutigen § 50 KJHG mit der Folge, daß nicht 
nur Ergebnisse einer Beratung mitzuteilen sind, sondern eine auch un-
abhängig von Beratung bestehende Mitwirkungspflicht des Jugendam-
tes festgeschrieben wurde (v gl. Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
1991, zit. in bke 1997). 

In der Praxis verstehen Jugendämter die Aufgabe einer Beratung bei 
Trennung und Scheidung insbesondere zur Entwicklung eines einver-
nehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge wei-
terhin als originäre Jugendamtsaufgabe, die in der Regel dem Allge-
meinen Sozialen Dienst übertragen ist. Dies hat dazu geführt, daß An-
gebote freier Träger nicht immer in dem möglichen Ausmaß aufgebaut 
worden sind. An die Stelle des rechtlich gegebenen "bedingten Vor-
rangs" freier Träger ist dann ein praktischer Vorrang des öffentlichen 
Trägers getreten. 

Dies wird auch dadurch befördert, daß Beratung nach § 17 KJHG in 
einer großen Mehrzahl der Fälle erst aufgenommen wird, wenn das 
Familiengericht gemäß § 49, 49a FGG eine Mitteilung über das anhän-
gige Scheidungsverfahren an das örtliche Jugendamt schickt, weil das 
Jugendamt zur Mitwirkung nach § 50 Abs. 1 und 2 KJHG verpflichtet 
1st. 
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Die Pluralität der Träger und damit das Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten wird schließlich immer dann eingeschränkt, 
wenn die Förderung eines Beratungsangebotes eines freien Trägers zu 
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§ 17 KJHG von dessen Bereitschaft, zugleich Mitwirkungsaufgaben 
des Jugendamtes nach § 50 KJHG zu übernehmen, abhängig gemacht 
wird. Eine solche Verknüpfung ist jedoch rechtlich nicht zulässig 
(WiesneriKaufmann 1995, § 17 Rz 46). 

Das KJHG hat "Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung 
und Scheidung" als Leistungsangebot konzipiert. In der Praxis werden 
die damit verbundenen Konsequenzen nicht im notwendigen Umfang 
gezogen. Es ist erforderlich, im Rahmen der Jugendhilfeplanung nach 
§ 80 KJHG eine Pluralität der Träger sicherzustellen, damit das 
Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen nicht leerläuft. Ebenso sollte 
sichergestellt werden, daß die Eltern auf alle am Ort bestehenden Be-
ratungsangebote, durch die Aufgaben des § 17 wahrgenommen wer-
den, hingewiesen werden (vgl. Deutscher Verein 1992, Ziff. 6). 

9 Leistung und Wächteramt 

Nach Inkrafttreten des KJHG hat sich eine Diskussion entwickelt 
über das Verhältnis der Beratungsleistung nach § 17 KJHG und die 
Aufgabe der Mitwirkung nach § SO KJHG. Beide Aufgaben stehen in 
unterschiedlichen Kontexten. Während die Beratung in Fragen der 
Partnerschaft, Trennung und Scheidung dem Leistungskapitel zuge-
ordnet ist mit der Folge, daß freien Trägern bei der Erbringung der 
Leistung ein bedingter Vorrang zukommt, zählt die "Mitwirkung" zu 
den "anderen" Aufgaben, die systematisch im Dritten Kapitel versam-
melt sind. "Andere Aufgaben" der Jugendhilfe werden nach § 3 Abs. 3 
KJHG von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe wahrgenommen. 
Zwar können auch freie Träger solche Aufgaben übernehmen, jedoch 
nur soweit dies ausdrücklich im Gesetz bestimmt ist. Für die Aufga-
ben nach § 50 Abs. 1 und 2 KJHG ist eine Beteiligung freier Träger ge-
mäß § 76 Abs. 1 KJHG an der Durchführung möglich. Aber auch 
dann bleiben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erfüllung 
der Aufgaben verantwortlich (§ 76 Abs. 2 KJHG). Die Garantenstel-
lung des öffentlichen Trägers bleibt durch die Übertragung von Aufga-
ben unberührt. 

So sehr die Aufgaben nach §§ 17 und 50 KJHG mit der konkreten 
Scheidung eines Elternpaares zusammenhängen, stellen sie doch unter-
schiedliche Lösungswege dar. Die Beratung dient der Stärkung der el-
terlichen Entscheidungsautonomie und strebt eine eigene Regelung 
der künftigen Wahrnehmung elterlicher Sorge an. Die Mitwirkung da-
gegen ist Ausdruck des staatlichen Wächteramtes und an den Kontext 
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einer Entscheidung durch Dritte, nämlich das Familiengericht, inner-
halb eines kontradiktorischen Verfahrens gebunden. Aus dieser unter-
schiedlichen rechtlichen Stellung von Beratung und Mitwirkung ist die 
Notwendigkeit einer funktionalen Trennung beider Aufgaben gefol-
gert und die Gewährleistung von Rollenklarheit gegenüber den Be-
troffenen gefordert worden (Balloff 1991, 1992; Bayerisches Staatsmi-
nisterium 1995, S. 143 ff.; Coester 1992, S. 621; Haffke 1995\ S. 104; 
Hinz 1992, § 17 Rz 10; Kaufmann 1991, S. 332ff.; Krug 1994, S. 19ff.; 
Mähler/Mähler 1995':-' S. 38; Menne 1992, S. 69; Müller-Alten 1991; 
Münder u.a. 1991, § 17 Rz 6; Tauche 1992, S. 105; Willutzki 1994, S. 
204). 

Die organisierte Jugendhilfe ist diesen in der Fachdiskussion vorge-
zeichneten Weg nicht gegangen, sondern hat sich bemüht, das ur-
sprüngliche Ziel eines Beratungsansatzes anstelle einer jugendamtli-
chen Stellungnahme zu erreichen, indem sie Beratung als das Medium 
betrachtet, mit dem die Aufgaben nach § 50 KJHG erreicht :werden 
sollen. Wenn dem so wäre, hätte es nicht einer gesetzlichen Regelung 
an zwei unterschiedlichen Orten bedurft. 

Die "Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Beratung in Fragen 
der Trennung und Scheidung und zur Mitwirkung im familiengericht-
lichen Verfahren" (Deutscher Verein 1992) bringen das Dilemma zum 
Ausdruck: "Der gesellschaftliche Auftrag und die Arbeitsansätze der 
Jugendhilfe und des Familiengerichts sind wesensgemäß verschieden: 
• Die Beratungsarbeit nach § 17 KJHG verlangt einen geschützten 

Raum, in dem die Eltern in die Lage versetzt werden, sich vertrau-
ensvoll zu offenbaren, ohne befürchten zu müssen, daß ihre Infor-
mationen gegen ihren Willen durch die Jugendhilfe an das Gericht 
weitergegeben werden . 

• Im Gerichtsverfahren werden die Lebensumstände der Familie ins-
besondere auch mit dem Ziel aufgeklärt, eine endgültige Entschei-
dung über das Sorgerecht für das Kind zu treffen" (Deutscher Ver-
ein 1992, S. 150). Gleichwohl treten die Empfehlungen für die Wahr-
nehmung beider Aufgaben in einer Person ein: "Wenn Trennungs-
und Scheidungsberatung nach § 17 KJHG durch einen freien Träger 
erbracht wird, sollte von diesem im Interesse der Einheit des Bera-
tungsprozesses für den jeweiligen Fall auch die Mitwirkung im fa-
miliengerichtlichen Verfahren (§ 50 KJHG) unter Zugrundelegung 
der vorliegenden Empfehlungen übernommen werden (§ 76 Abs. 1 
KJHG)" (Deutscher Verein 1992, S. 151). Mähler und Mähler (1995) 
sprechen deshalb von einer "falsch verstandenen Ganzheitlichkeit" . 
Die Kommentarliteratur zum KJHG hat sich diesen Empfehlungen 

'!- Diese Publikationen beruhen auf bereits 1992 gehaltenen Vorträgen. 
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mit Ausnahme von Mrozynski (1991, S. 73) und Klinkhardt (1994, 
17 Rz 11) gleichwohl, wenn z. T. auch zögernd (Münder u. a. 

1993, § 17 Rz 10 und 11; WiesneriKaufmann 1995, § 17 Rz 41 und 
42; die beide frühere Positionen revidiert haben), angeschlossen. 

Die Empfehlungen des Deutschen Vereins sind datenschutzrechtlich 
nicht überzeugend. Da Daten zum Zweck der jeweiligen Aufgabe er-
hoben werden (§ 62 Abs. 1 KJHG), sind Beratungsdaten vor einer Ver-
wendung in anderem Kontext geschützt; Daten, die der Mit-
wirkungsaufgabe erhoben werden, bleiben jedoch für eine Ubermitt-
lung an das Familiengericht frei. Dies ist nämlich ihr Erhebungszweck. 
Die Konstruktion eines Datenschutzes bei der Mitwirkung aufgrund 
einer vielleicht noch zu beginnenden Beratung nach § 17 KJHG 
(Deutscher Verein 1992, S. 151) kann nicht überzeugen. Eine klare 
Problemanalyse gibt dagegen Müller-Alten (1991). 

Das Verhältnis von Beratung und Mitwirkung muß dann nicht kon-
flikthaft sein, wenn beide Elternteile innerhalb der Beratung zu einem 
einvernehmlichen Konzept der elterlichen Sorge gekommen sind. Für 
die Mitwirkung verbleibt dann keine eigene Aufgabe mehr. (Zur 
Handhabung dieser Konstellation vgl. im einzelnen: Bundeskonferenz 
für Erziehungsberatung 1997, S. 51 f.) 

Anders ist die Situation, wenn eine Beratung nach § 17 Abs. 2 
KJHG zu keinem Ergebnis geführt hat. Hier erhält die Mitwirkung im 
familiengerichtlichen Verfahren ihr volles Gewicht. Nach einer ge-
scheiterten Beratung sollte daher die Aufgabe der Familiengerichtshil-
fe durch andere Fachkräfte wahrgenommen werden (für andere, aus-
führlich: Bayerisches Staatsministerium 1995, S. 146 H.). Führt jedoch 
dieselbe Fachkraft auch die Mitwirkung durch, so ergeben sich in der 
Praxis zwei kritische Punkte: (1) Die Fachkraft kann durch diese Si-
tuation überfordert sein und gibt Daten trotz § 65 KJHG an den Rich-
ter weiter im besten Glauben, ihm so zu einer Entscheidung zu verhel-
fen. (2) Nach den Vorstellungen des Deutschen Vereins sollen die El-
tern bzw. Elternteile selbst entscheiden, welche ihrer dem Schutz von 
§ 65 KJHG unterliegenden Daten an das FamG weitergeleitet werden 
können. Gerade in Scheidungssituationen, insbesondere nach einem 
gescheiterten Beratungsversuch, sind die Eltern jedoch kaum in der 
Lage, einem Modell rationalen Handelns und Entscheidens zu ent-
sprechen: Sie übersehen die Folgen ihrer Einwilligung nicht. 

Aufgrund solcher Erfahrungen werden auf örtlicher Ebene daher 
Formen der personellen Trennung von Beratung und Mitwirkung er-
probt. 
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10 Perspektive Kindschaftsrechtsreform 
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Nach geltendem Recht ist im Falle einer Scheidung, wenn minderjäh-
rige Kinder vorhanden sind, durch das Familiengericht über die Sorge 
für ein gemeinschaftliches Kind zu entscheiden (§ 1671 Abs. 2 BGB). 
Diese Entscheidung ist nach § 623 ZPO zusammen mit der Schei-
dungssache selbst zu treffen (Scheidungsverbund). Eines Antrages zur 
Sorgerechtsentscheidung bedarf es nicht. Das Familiengericht handelt 
von Amts wegen. Es nimmt so das staatliche Wächteramt aus Art. 6 
Abs. 2 GG wahr. Durch § 49, 49a FGG ist das FamG ferner verpflich-
tet, bei jeder Sorgerechtsentscheidung nach § 1671 BGB das Jugend-
amt zu hören. Dieser Bestimmung korrespondiert die Verpflichtung 
des Jugendamtes nach § 50 Abs. 1 und 2 KJHG, das FamG zu unter-
stützen bzw. zu unterrichten. Die in der Jugendhilfe kontrovers gese-
hene Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren hat - soweit 
diese sich auf Trennung und Scheidung bezieht - innerhalb dieses in-
stitutionalisierten Mechanismus sozialer Kontrolle ihren Ort. 

Die Bundesregierung hat am 13. Juni 1996 den Entwurf eines Gesetzes 
zur Reform des Kindschaftsrechts in den Bundestag eingebracht, der u. a. 
die elterliche Sorge nach einer Scheidung neu regeln soll und dadurch - bei 
Beschluß 1 - Auswirkungen auf Aufgaben der Jugendhilfe haben wird. 

Der Gesetzentwurf nimmt eine langjährige Reformdiskussion auf, 
an der sich u. a. der 59. Deutsche Juristentag (1992), der Deutsche Fa-
miliengerichtstag (1993), der Deutsche Verein (1995) und die Arbeits-
gemeinschaft für Jugendhilfe (1995) beteiligt haben. 

Nach dem nun vorliegenden Gesetzentwurf soll § 1671 BGB die fol-
gende Fassung erhalten: 

§ 1671 
(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, 
nicht nur vorübergehend getrennt, so kann jeder Elternteil beantra-
gen, daß ihm das Familiengericht die elterliche Sorge allein über-
trägt: 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, soweit 
1. der andere Elternteil zustimmt, es sei denn, daß das Kind das 
vierzehnte Lebensjahr vollendet hat und der Übertragung wider-
spricht, oder 
2. zu:. erwarten ist, daß die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und 
die Ubertragung auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am be-
sten entspricht. 
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(3) Dem Antrag ist nicht stattzugeben, soweit die elterliche Sorge 
auf Grund anderer Vorschriften abweichend geregelt werden muß. 

Damit wird die Verpflichtung, in jedem Scheidungsverfahren, bei dem 
minderjährige Kinder betroffen sind, durch das FamG über die elterli-
che Sorge zu entscheiden, aufgehoben. Die während einer Ehe be-
stehende gemeinsame Sorge gilt grundsätzlich fort. Nur dann, wenn 
ein Elternteil die Entscheidung über das künftige Sorgerecht bean-
tragt, erfolgt eine Entscheidung des FamG (Deutscher Bundestag 
1996, S. 98). Der Bundesrat hat dazu keine Gegenvorstellungen vorge-
tragen. 

Zugleich soll § 17 Abs. 2 KJHG geändert werden. Der letzte Halb-
satz soll die Fassung erhalten: " ... dieses Konzept kann auch als 
Grundlage für die richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge 
nach Trennung oder Scheidung dienen" . Mit dieser Neufassung soll 
der Aufhebung des Zwangsverbundes Rechnung getragen werden2 

(ebd., S. 140). Der Bundesrat hat in seiner Gegenäußerung vorgeschla-
gen, § 17 KJHG wie folgt zu ändern: 

§ 17KJHG 
(1) Mütter und Vater haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch 
auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind 
oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. 
(2) Im Falle der Trennung oder Scheidung sind Eltern unter ange-
messener Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei 
der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahr-
nehmung der elterlichen Sorge zu unterstützen; dieses Konzept 
kann auch als Grundlage für die richterliche Entscheidung über die 
elterliche Sorge nach Trennung oder Scheidung dienen. 

Zur Begründung führt der Bundesrat aus: 

Die Neuordnung der elterlichen Sorge ist geprägt von mehr Eltern-
autonomie bei der Ausgestaltung der sorgerechtlichen Verhält-
nisse; sie ist damit offen für unterschiedliche Sorgekonstellationen. 
Die praktische Handhabung entsprechender Gestaltungsmöglich-
keiten erfordert den Ausbau und die Qualifizierung des vorhande-
nen Beratungsangebots der Jugendhilfe. Dem hohen Beratungsbe-
darf von Eltern soll dadurch Rechnung getragen werden, daß die 
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
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nach § 17 SGB VIII - wie schon die Beratung bei der Ausübung 
der Personensorge oder des Umgangsrechts (§ 18 Abs. 1 und 4 SGB 
VIII) - nicht nur als Soll-Leistung, sondern als Anspruchsleistung 
ausgestaltet wird. 
Da in der Praxis im Rahmen der Trennungs- und Scheidungsbera-
tung trotz § 8 Abs. 1 SGB VIII die Beteiligung der von der Tren-
nung und Scheidung der Eltern betroffenen Kinder und Jugendli-
chen unterschiedlich gehandhabt wird und großteils unterbleibt, 
sollte in § 17 Abs. 2 SGB VIII deren Beteiligung bei der Erarbei-
tung außergerichtlicher Sorgepläne und von Sorgerechtskonzepten 
für gerichtliche Verfahren grundsätzlich verpflichtend vorgesehen 
werden (ebd., S. 163). 

Die Bundesregierung hat diesem Vorschlag zugestimmt mit dem Hin-
weis, daß bei dieser Neufassung § 17 Abs . 1 Satz 2 KJHG unverändert 
erhalten bleibt (ebd., S. 173). Damit wird künftig ein Rechtsanspruch 
auf die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
geschaffen.3 

Der Vorschlag des Gesetzentwurfs, vom Weiterbestehen gemeinsa-
mer elterlicher Sorge nach einer Trennung oder Scheidung auszugehen, 
hat eine erneute Debatte ausgelöst, ob damit dem Wächteramt des 
Staates hinreichend Rechnung getragen wird oder ob nicht eine Ver-
pflichtung bestehe, die von den Eltern vorgesehene Wahrnehmung der 
elterlichen Sorge zu prüfen. Der Bundesrat hat in diesem Kontext vor-
geschlagen, in § 622 Abs. 2 Satz 1 ZPO eine Verpflichtung aufzuneh-
men, in der Antragsschrift zum Scheidungsverfahren Angaben über 
das Vorhandensein minderjährigen Kinder zu machen und § 613 Abs. 1 
ZPO durch den Satz zu ergänzen: 

Sind gemeinsame minderjährige Kinder vorhanden, hört das Ge-
richt die Ehegatten auch zur elterlichen Sorge an und weist auf be-
stehende Möglichkeiten der Beratung durch die Beratungsstellen 
und Dienste der Jugendhilfe hin (ebd., S. 160). 
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Der Bundesrat will durch diese Regelung sicherstellen, daß die Gestal-
tung des Sorgerechts nicht aus vordergründigen Motiven aus dem 
Scheidungsverfahren ausgeklammert wird, sondern durch den aus-
drücklichen Hinweis auf die Beratungsmöglichkeiten der Jugendhilfe 
das Wohl der gemeinsamen Kinder im Blick behalten wird (ebd., S. 
160). Die Bundesregierung hat beiden Vorschlägen nicht zugestimmt. 

Der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages hat am 24. Februar 
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1997 eine Anhörung zur durchgeführt, bei 
der die Gutachter sich für die in den Anderungsvorschlägen des Bun-
desrates zur ZPO zum Ausdruck kommenden Gesichtspunkte ausge-
sprochen haben. 

Wenn die Kindschaftsrechtsreform 'in den hier in Rede stehenden 
Punkten zum Tragen kommt, 
• entfällt der Scheidungsverbund, 
• wird in § 17 KJHG ein Beratungsangebot mit Rechtsanspruch ge-

schaffen, 
• sind Kinder und Jugendliche in der Beratung nach § 17 Abs. 2 

KJHG unmittelbar zu beteiligen, 
• wird eine Mitwirkung des Jugendamtes nach § 50 Abs. 1 und 2 

KJHG nur noch in den Fällen erforderlich, in denen ein Elternteil 
einen Antrag auf Entscheidung über die elterliche Sorge stellt. 

Das Beratungsangebot zu Fragen der Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung wird also künftig von den Eltern in Anspruch genommen 
werden, ohne daß eine gerichtliche Entscheidung ansteht. Es erhält da-
mit klarer den Leistungscharakter, der ihm bereits heute rechtssyste-
matisch zukommt; die Mitwirkung des Jugendamtes ist dagegen nur 
noch nach einem Antrag der Eltern auf Entscheidung über das Sorge-
recht erforderlich. Sie ist damit klar dem justiziellen Verfahren zuge-
ordnet. Damit müßte eine Basis geschaffen sein, auf der die bisherige 
Debatte zu den §§ 17 und 50 durch eine klare Aufgabentrennung be-
endet wird. 

Offen ist derzeit, ob die vom Bundesrat vorgeschlagene Änderung 
der ZPO erfolgt4

. 

Der Zehnte Jugendbericht sollte sich dafür aussprechen, 
• daß das Vorhandensein von minderjährigen Kindern im Scheidungs-

verfahren angezeigt wird, 
• daß die vorgesehene Wahrnehmung der elterlichen Sorge dem Ge-

richt vorgetragen wird und 
• daß das Familiengericht die Eltern auf das in der Jugendhilfe be-

stehende Beratungsangebot hinweist. 

11 Voraussetzungen für langfristig tragfähige Lösungen 

Beratung nach § 17 Abs. 1 Satz 3 KJHG sowie auch Mediation ist häu-
fig sehr pragmatisch auf die Entwicklung eines gemeinsamen Konzep-
tes für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge angelegt. Zugunsten ei-
ner schnellen Abwicklung des Scheidungsverfahrens werden dabei 
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nicht selten von allen Beteiligten, einschließlich der Eltern, Kompro-
misse eingegangen, die eine tieferliegende Konfliktdynamik wenig be-
rücksichtigen. Aus psychodynamischer Sicht läßt sich sagen, daß ein 
solches Vorgehen eine Abwehr von Gefühlen der Trauer, der Wut und 
der Angst begünstigen kann. 

Der Verlauf von Trauerreaktionen (v gl. z. B. Holzheuer/Lederlel 
Roßberger 1994) und die Prozeßhaftigkeit des Trennungsgeschehens 
lassen es eher als unwahrscheinlich erscheinen, daß zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt der Trennungsphase übersehen werden kann, welche 
zum Scheidungsprozeß gehörigen Gefühle und Einstellungen bedeut-
sam sind oder werden können. U.a. psychosomatische Reaktionen Be-
troffener belegen, daß nicht alle zum Scheidungs geschehen gehörigen 
Emotionen rational kontrollierbar sind (vgl. dazu auch Figdor 1991 
und 1994). Wallerstein/Blakeslee (1989) zeigen in ihrer Langzeitunter-
suchung, daß bei vorübergehend symptomfreien Kindern in späteren 
Untersuchungen wiederum Symptome aufgetreten waren. Hehl/Dor-
nette (1996) machen die Notwendigkeit einer adäquaten Verarbeitung 
deutlich ("Ohne Verarbeitung keine Vermittlung"). 

Es ist daher die seelische Verarbeitung von Konflikten und Gefühlen 
erforderlich, damit diese nicht langfristig wieder aufbrechen und da-
durch eine stabile Entwicklung der Kinder gefährden. Dazu bedarf es 
der einfühlsamen Arbeit sowohl mit den betroffenen Kindern wie mit 
dem sich trennenden Elternpaar. 

12 Beratung und Unterstützung bei der Personensorge 
(§ 18 Abs. 1 und 4 KJHG) 
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Mit der Entscheidung des Familiengerichts nach geltendem Recht über 
die künftige Regelung zum Sorgerecht ist die elterliche Konfliktsitua-
tion in vielen Fällen noch nicht verarbeitet und bewältigt. Es kommt 
daher häufig zu Auseinandersetzungen bei der Ausübung des Perso-
nensorgerechts bzw. des komplementären Umgangsrechts. § 18 KJHG 
setzt deshalb das Beratungsangebot bei Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung konsequent fort. 

Adressaten der Leistung sind alleinerziehende Mütter und Väter 
(Abs. 1), denen sowohl in rechtlichen wie auch in erzieherischen und 
finanziell-wirtschaftlichen Fragen Unterstützung zu gewähren ist 
(Schellhorn/Wienand 1991, § 18 Rz 5), und nichtsorgeberechtigte 
Mütter und Väter hinsichtlich der Ausübung des Umgangs rechts. Es 
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sind damit alle möglichen Konfliktdimensionen der Nachscheidungs-
familie erfaßt: das Aufbrechen nicht verarbeiteter Partnerschaftskon-
flikte (Wiesner/Kaufmann 1995, § 18 Rz 18), Schwierigkeiten bei der 
Umgangsregelung, aber auch erzieherische Probleme, die sich etwa 
aus der besonders belasteten Situation von Alleinerziehenden (Niepel 
1994, S. 60 ff.) ergeben. Die Leistung ist mit einem Rechtsanspruch 
ausgestattet. . 

Die Aufgabe wird vom Allgemeinen Sozialen Dienst insbesondere 
im Zusammenhang mit den Unterstützungsaufgaben bei Unterhalts-
ansprüchen sowie Problemen mit der Umgangsregelung wahrgenom-
men. 

Erziehungs- und Familienberatungsstellen akzentuieren den interak-
tionsdynamischen Aspekt und bemühen sich, unter Einbezug mög-
lichst beider Elternteile förderliche Bedingungen für eine dem Wohl 
des Kindes entsprechende Erziehung zu schaffen. 

Nach der Erhebung des Statistischen Bundesamtes zur Institutionel-
len Beratung lebten 1993 21,5 % aller in der Erziehungs- und Fami-
lienberatung betreuten Kinder und Jugendlichen bei einem alleinerzie-
henden Elternteil (Menne 1997, S. 212). Die Beratungsstellen reagieren 
auf diese Tatsache, wie eine Erhebung der Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung gezeigt hat, mit konzeptionell besonders auf Alleiner-
ziehende ausgerichteten Angeboten, wie Elterngruppen für Alleiner-
ziehende und Kindergruppen. Auch die nichtsorgeberechtigten El-
ternteile gehören zu ihrer üblichen Klientel. Allerdings sind für diesen 
Personenkreis konzeptionell besondere beraterische Maßnahmen nur 
bei 5 % der Einrichtungen angeboten worden (bke 1994, S. 250. 

Die Aufgabe der Unterstützung bei der Ausübung des Umgangs-; 
rechts schließt auch die Möglichkeit ein, daß sich Kind und nichtsor-
geberechtigter Elternteil in den Räumen des Jugendamtes oder der Er-
ziehungsberatungsstelle treffen. Diese Möglichkeit boten 1993 40 % 
der Erziehungs- und Familienberatungsstellen (ebd., S. 26) . 

Bei problematischen Eltern-Kind-Verhältnissen, z.B. bei Verdacht 
auf Gewaltanwendung oder Mißbrauch, kann es sinnvoll sein, den tat-
sächlichen Kontakt durch eine Fachkraft begleiten zu lassen (Münder 
u. a. 21993, § 18 Rz 2). Die Umsetzung dieser Aufgabe eines "betreuten 
Umgangs" steht erst noch am Anfang. Dabei wird es darauf ankom-
men, daß Betreuung sich nicht auf die bloße Anwesenheit eines Drit-
ten reduziert. Diese sensible Situation setzt voraus, daß die betreuende 
Person das Vertrauen des oder der Kinder genießt, daß angemessene 
räumliche und personelle Bedingungen geschaffen sind und das Ange-
bot qualitativ ausgestaltet wird. Für erste Konzepte vgl. Reinhard 
(1995) und Mayer/Meixner (1997). 

Durch die bevorstehende Kindschaftsrechtsreform ist auch § 18 
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KJHG betroffen. Obwohl in Abs. 1 von Müttern und Vätern die Rede 
ist, die allein für ein Kind einen Jugendlichen zu sorgen haben 
oder tatsächlich sorgen, ist eine Anderung des Textes nicht vorgesehen. 
Schellhorn und Wienand weisen darauf hin, daß bereits heute auch El-
tern mit gemeinsamem Sorgerecht anspruchsberechtigt sind (1991, § 18 
Rz 4). Dies wurde im Gesetzgebungsverfahren offenbar ähnlich gese-
hen, denn eine ergänzende Formulierung wurde auch seitens des Bun-
desrates nicht eingebracht, der ja bei § 17 KJHG weitergehende Rege-
lungen durchgesetzt hat. Die Berichtskommission sollte unterstrei-
chen, daß auch bei Fortbestand des gemeinsamen elterlichen Sorge-
rechts nach einer Scheidung die Anspruchsvoraussetzungen von § 18 
KJHG erfüllt sind. 

Eine Änderung ist nach den für Abs. 4 
vorgesehen, der die neue Nummer 3 erhält. Diese Anderung der Nu-
merierung geht auf das derzeit ebenfalls im parlamentarischen Verfah-
ren befindliche Beistandsschaftsgesetz zurück. Abs. 3 soll künftig lau-
ten: 

§ 18 Abs. 3 
(3) Kinder und Jugendliche sollen darin unterstützt werden, daß die 
Personen, die nach Maßgabe der §§ 1684, 1685 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zum Umgang mit ihnen berechtigt sind, von diesem 
Recht zu ihrem Wohl Gebrauch machen. Eltern, andere Personen-
sorgeberechtigte sowie Personen, in deren Obhut sich das Kind be-
findet, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der 
Ausübung des Umgangsrechts. Bei der Befugnis, Auskunft über die 
persönlichen Verhältnisse des Kindes zu verlangen, bei der Herstel-
lung von Umgangskontakten und bei der Ausführung gerichtlicher 
oder vereinbarter Umgangsregelungen soll vermittelt und in geeig-
neten Fällen Hilfestellung geleistet werden. 

Bei Inkrafttreten werden nicht nur wie bisher umgangs berechtigte El-
ternteile, sondern auch andere Personen, in deren Obhut sich das Kind 
befindet, Anspruch auf Beratung und Unterstützung haben. Kinder-
politisch bedeutsamer ist aber, daß diese Fassung Kindern und Jugend-
lichen selbst einen Anspruch auf Unterstützung gewährt gegenüber 
Personen, die nach § 1684, 1685 BGB zum Umgang mit ihnen berech-
tigt sind.5 
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13 Scheidungskinder in Hilfen zur Erziehung außerhalb 
des Elternhauses 

Die Trennnung oder Scheidung eines Elternpaares kann vielfältige 
Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder 
haben. Dabei ergeben sich "Scheidungsfolgen" z. T. erst in deutlicher 
zeitlicher Distanz zum Auseinanclergehen der Eltern. Wenn eine Ver-
arbeitung dieser lebens geschichtlichen Erfahrung nicht gelingt und die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen ein in starkem Maße auffälliges 
soziales Verhalten entwickeln, kann auch die Inanspruchnahme einer 
erzieherischen Hilfe außerhalb des Elternhauses erforderlich werden. 

Aus den Daten des Statistischen Bundesamtes läßt sich der Anteil 
der Kinder und Jugendlichen näher bestimmen, die bei Beginn der 
Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses bereits die Trennung 
oder Scheidung ihrer Eltern erlebt hatten. Die Erhebung des Statisti-
schen Bundesamtes bietet dazu zwei Indikatoren: 
• den Familienstand der Eltern/des sorgeberechtigten Elternteils und 
• die Art des Aufenthaltes vor der Hilfegewährung. 

Die Angabe zum Familienstand scheint die gewünschte Information di-
rekt zur Verfügung zu stellen, da die Merkmale" verheiratet, getrennt le-
bend" und "geschieden" ausdrücklich erhoben werden. Gleichwohl sind 
diese Angaben für die hier angesprochene Frage nicht ausreichend, da 
die Statistik im Falle der Wiederheirat/neuen Partnerschaft des sorgebe-
rechtigten Elternteils diesen als "verheiratet, zusammenlebend" erfaßt. 
Mit dieser Einschränkung ergeben sich die Werte aus Tabelle 1: 

Tabelle 1: Kinder und Jugendliche in ausgewählten Hilfen zur Erzie-
hung außerhalb des Elternhauses nach Familienstand bei Beginn der 
Hilfe 1995 (abs. und %) 

Tagesgruppen 
lllsgesamt getrennt % (1 ) geschieden % (2) Summe (1+2) 
5.882 726 12,3 1.657 28,2 40,5 % 
Vollzeitpflege 
11.315 1.711 15.1 2.947 26.0 41.1 % 
H eimerziehung 
27.865 2.985 10,7 8.920 32,0 42,7 % 

Quell e: Statistisches Bundesamt 1997, S. 31 H. 
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Das heißt, allein personenstandsrechtlich betrachtet haben 40 % der 
Kinder und Jugendlichen, die 1995 eine Hilfe zur Erziehung außerhalb 
des Elternhauses begonnen haben, die Trennung oder Scheidung ihrer 
Eltern erlebt. 

Da aber viele Kinder in Stieffamilien leben und ein Elternteil erneut 
geheiratet hat, seien hier auch die Daten zum Aufenthalt des Kindes 
oder Jugendlichen vor dem Beginn einer HzE wiedergegeben. Der 
Aufenthalt wird erfaßt durch die Kategorien: Eltern, Elternteil mit 
StiefelternteillPartner, alleinerziehender Elternteil, Großeltern/Ver-
wandte, Pflegefamilie, Heim, Wohngemeinschaft, eigene Wohnung, 
ohne feste Unterkunft. Eine Trennung oder Scheidung eines Elternteils 
wird - wenn auch nicht zwangsläufig in allen Fällen - bei Angabe des 
Aufenthaltortes "Elternteil mit Stiefelternteill-Partner" und "alleiner-
ziehender Elternteil" erfolgt sein. (Natürlich können auch bei den an-
deren Aufenthaltsorten Trennungen bzw. Scheidungen vorausgegan-
gen sein.) Stützt man sich auf diese beiden genannten Merkmale, so er-
geben sich die Werte aus Tabelle 2: 

Tabelle 2: Kinder und Jugendliche in ausgewählten Hilfen zur Erzie-
hung außerhalb des Elternhauses nach ausgewähltem Aufenthalt bei 
Beginn der Hilfe 1995 (abs. und %) 

Tagesgruppen 
Insgesamt alleiner- % (1) Stieffamilie % (2) Summe (1+2) 

ziehend 
5.882 2.478 42,1 944 16,0 58,1 % 
Vollzeitpflege 
11.315 4.287 37.9 1.481 13,1 51.2 % 
Heimerziehung/betreute Wohnform 
27.865 8.719 31,3 6.198 22,2 53,5% 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1997, S. 19 H. 

Zwischen 50 und 60 % aller Kinder und Jugendlichen, die 1995 in ei-
ner der drei genannten Hilfeformen untergebracht worden sind, lebten 
bei einem alleinerziehenden Elternteil bzw. in einer Stieffamilie. Auch 
wenn man berücksichtigt, daß zu den Alleinerziehenden auch Verwit-
wete oder Ledige ohne Partner zählen, stammt etwa jedes zweite Kind 
in diesen Hilfeformen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus einer 
Herkunftsfamilie, in der sich das Elternpaar getrennt hat bzw. geschie-
den worden ist. Dabei war der Anteil der aus einer Stieffamilie kom-
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menden Kinder um so größer je institutionalisierter die Hilfe, war: 
Vollzeitpflege 13,1 %, Tagesgruppe 16,0 % und Heimerziehung/be-
treutes Wohnen 22,2 %. Gerade der Versuch einer Normalisierung des 
eigenen Lebens des sorgeberechtigten Elternteils in einer Zweitehe/ 
Zweitbeziehung führt für die Kinder und Jugendlichen in verstärktem 
Maße zur Inanspruchnahme von Tagesgruppe und Heimerziehung. 
Die dargestellten Werte ändern sich nur geringfügig, wenn man nach 
Geschlechtern oder minderjährig/volljährig differenziert. 

Der hohe Anteil von Scheidungskindern in den Hilfen zur Erzie-
hung außerhalb des Elternhauses belegt eindrucksvoll die N otwendig-
keit, die Krisen des Familienlebens während der ersten Partnerschaft, 
bei Trennung und Scheidung, in der Nachscheidungsfamilie und in 
Stieffamilien durch ein qualifiziertes Beratungsangebot zu begleiten, 
um so kostenintensiveren Hilfenotwendigkeiten vorzubeugen. 

14 Förderliche Bedingungen für das Leistungsangebot 

Ehescheidungen erfolgten bis 1977 nach dem Schuldprinzip. Die elter-
liche Gewalt sollte im Rahmen des damaligen Familienrechts dem 
schuldlosen Elternteil übertragen werden. Mit dein neuen Familien-
recht von 1977 und der damit verbundenen Einführung des Zerrüt-
tungsprinzips kamen grundsätzlich beide Eltern als Inhaber der elterli-
chen Sorge in Frage. Nun mußte geklärt werden, welcher Elternteil 
für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge besser geeignet sei. Die 
Zuordnung der elterlichen Sorge auf einen Elternteil blieb jedoch er-
forderlich. Es war Aufgabe des Familiengerichts und der Familienge-
richtshilfe, den besser geeigneten Elternteil herauszufinden. Der Er-
kenntnis, daß das Weiterbestehen der familiären Sozialbeziehungen 
auch nach einer Scheidung die Grundlage für eine stabile und gesunde 
psychosoziale Entwicklung des heranwachsenden Menschen ist, trug 
das Bundesverfassungsgericht 1982 Rechnung, indem es die Möglich-
keit eines gemeinsamen Sorgerechts schuf. § 17 KJHG zielt nicht auf 
ein gemeinsames Sorgerecht ab, sondern auf die Entwicklung eines 
einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sor-
ge, das dem Erfordernis des Weiterbestehens der Beziehung des Kin-
des zu beiden Elternteilen Rechnung trägt. Recht und Rechtsprechung 
'haben sich also in den vergangenen zwanzig Jahren erheblich gewan-
delt. Statt den für die Erziehung besser geeigneten Elternteil zu finden, 
was in der Regel mit einer Abwertung des anderen Elternteils verbun-
den ist, gilt es nun, dem Kind auch nach einer Scheidung beide Eltern 
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zu erhalten: Eltern bleiben Eltern (Lederle/NieseliSalzgeber/Schön-
feld 1988). 

Die relativ rasche Entwicklung von Erkenntnissen und geltender 
Rechtslage hat es mit sich gebracht, daß sich viele Menschen von der in 
der Vergangenheit geltenden gesellschaftlichen Auffassung und Rechts-
lage noch nicht freigemacht haben, sondern sie bewußt oder auch unter-
schwellig in die aktuelle Diskussion, auch in die Regelung von Einzel-
fällen, einbringen. In strittigen Verfahren vor dem Familiengericht ist es 
nach wie vor nicht unüblich, durch eine Disqualifizierung des anderen 
Elternteils eine parteiische Sorgerechtsregelung herbeiführen zu wol-
len. Oft wird die Rolle von Rechtsanwälten in diesem Zusammenhang 
diskutiert (Fröhlich 1993). Richter und Rechtsanwälte sind häufig noch 
nach dem alten Recht ausgebildet. Damit also die heutige Rechtslage 
und die ihr zugrundeliegende Erkenntnis über die Wichtigkeit des Fort-
bestehens der bisherigen Beziehung der Kinder zu beiden Elternteilen 
"in die Köpfe und Herzen" beteiligter Fachleute wie auch der mit 
Scheidung betroffenen Menschen kommt, bedarf es flankierender Maß-
nahmen. Eine offensive Medienarbeit ist notwendig, um die grundle-
genden Überlegungen in die Öffentlichkeit zu transportieren. 

Als ein wesentliches Medium zur Erreichung dieses Ziels haben sich 
Arbeitskreise zur Kooperation in Familienkonflikten herausgestellt 
(Balloff 1994; Salzgeber/Haase 1996). An ihnen nehmen Vertreter 
möglichst aller beteiligten Institutionen teil: Familienrichter, Rechts-
anwälte, der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes, Erziehungs-
beratungsstellen, Sachverständige und je nach örtlicher Situation auch 
weitere Institutionen. Nach einer Erhebung der Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung beteiligten sich im Jahr 1990 3 % der Erziehungs-
und Familienberatungsstellen an solchen interinstitutionellen Arbeits-
kreisen; drei Jahre später wirkten bereits 32 % der Einrichtungen in 
solchen Kooperationsformen mit (bke 1994, S. 68). 

15 Umsetzung des Auftrages zum Aufbau des Angebotes 

Mit der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Schei-
dung hat das KJHG ein bis dahin nur an einzelnen Standorten entwik-
keltes Angebot zur Erarbeitung eines einvernehmlichen Konzepts der 
elterlichen Sorge flächendeckend implementieren wollen; ihr ent-
spricht keine Bestimmung innerhalb des Jugendwohlfahrtsgesetzes 
aWG). Den .:trägern der Jugendhilfe ist deshalb durch Art. 10 des 
KJHG eine Ubergangsfrist bis zum 31. 12. 1994 eingeräumt worden. 
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Während § 17 als "Soll-Bestimmung" gefaßt ist, die für den öffentli-
chen Träger die Pflicht Vorhaltung dieser Leistung im Regelfall 
nach sich zieht, hatte die Ubergangsregelung die Form einer "Kann-
Bestimmung" . 

Der Aufbau eines neuen Leistungsangebotes erfordert zunächst dafür 
bereitgestelltes Fachpersonal. Den Verfassern sind keine Daten bekannt, 
die bundesweit zusätzlich für diese Aufgabe eingestelltes Personal bele-
gen. Nach eigener Kenntnis bzw. vermittelten Eindrücken sind nur im 
Ausnahmefall zusätzliche Personalstellen geschaffen worden. Dies gilt 
sowohl für den Bereich des J ugendamtesl ASD wie für die Bera tungsstel-
len. Aufgrund der seit Inkrafttreten des KJH G schwierigeren Finanzlage 
der Kommunen wird im Gegenteil von Stellenabbau berichtet. 

Aufbau des Angebotes hat daher im wesentlichen bedeutet: Bereit-
stellung von Personal zu Lasten anderer bisher wahrgenommener Auf-
gaben. Im Rahmen des ASD konnte dies z. T. die bisher für "Stellung-
nahmen" verwandte Zeit sein, die jedoch von ihrem Umfang her - die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle setzte dafür max. zwei Arbeitsstun-
den an (1985, S. 95) - nicht für eine Beratung ausreicht. In den Erzie-
hungsberatungsstellen konnte auf die Zeit zurückgegriffen werden, in 
der auch sonst mit Kindern und Jugendlichen, die von Trennung und 
Scheidung betroffen sind, gearbeitet worden wäre. 

Aufbau des Angebotes bedeutet aber auch: Qualifizierung des Fach-
personals für die besondere Thematik. Von 1991 bis 1994 hat das The-
ma Trennung und Scheidung im Rahmen von Fortbildungsveranstal-
tungen einen wahrhaften Boom erlebt. (Die Aufgaben der Partner-
schaftsberatung nach § 17 Abs. 1 KJHG waren darin nicht einge-
schlossen.) Die große Mehrzahl der Qualifizierungsmaßnahmen be-
stand in mehrtägigen und Wochen-Veranstaltungen. Weiterbildungs-
gänge, die über einen Zeitraum von zwei oder drei Jahren grundlegen-
de Fähigkeiten vermitteln bzw. einen die verschiedenen Themenfelder 
(Beratung, Therapie, Mediation, soziale Hilfsmöglichkeiten, Recht, 
Scheidungsfamilie, Alleinerziehende, Stieffamilie) integrierenden An-
satz favorisieren, waren als Qualifizierung eher die Ausnahme. Seit-
dem § 17 Regelaufgabe ist, geht das Interesse an diesem Fortbildungs-
thema zurück. 

Die realisierten Fortbildungen haben zu einer Sensibilisierung für 
das Thema "Trennung und Scheidung" und seine Folgen für die Kin-
der und Jugendlichen geführt und in den örtlichen Diensten und Ein-
richtungen die eigene Konzeptbildung gefördert. Im Allgemeinen So-
zialen Dienst sind z. T. Spezialdienste eingerichtet worden, die die 
Aufgaben nach § 17 (und ggf. auch nach § 50 KJHG) wahrnehmen. In 
den Erziehungsberatungsstellen sind insbesondere spezielle Angebote 
für betroffene Eltern gemacht und neue Konzepte für die Arbeit mit 
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Kindergruppen erprobt worden (Menne/Schilling/Weber 1993; J aede 
1994; Schilling 1996). 

Eine empirische Untersuchung zur Qualität der Berichte von Ju-
gendämtern an die Familiengerichte, die auch Einrichtungen der freien 
Jugendhilfe einschließt, legt allerdings den Schluß nahe, daß bei den 
Qualifizierungsanstrengungen noch nicht nachgelassen werden darf 
(Erben/Schade 1994). Auch der Bundesrat hält in seiner oben zitierten 
Stellungnahme zur Kindschaftsrechtsreform nicht nur einen weiteren 
Ausbau, sondern auch die Qualifizierung des vorhandenen Beratungs-
angebots der Jugendhilfe für weiterhin erforderlich (Deutscher Bun-
destag 1996, S. 163). 

Die Idee eines Paradigmenwechsels - weg von einer "Stellungnah-
me" zum künftigen Sorgerecht, hin zur Beratung des sich trennenden 
Elternpaares - hat sich offenkundig noch nicht flächendeckend durch-
gesetzt. 

16 Spezialisierung oder integrierte Dienstleistung 

Die Aufgaben der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung 
und Scheidung, wie sie das KJHG konzipiert, sind umfassend ange-
legt. Münder u. a. e1993) weisen auf die hohen Anforderungen an die 
Fachlichkeit der Beratung hin, die eine Integration von sozialpädago-
gischer, kinderpsychologischer und rechtlicher Perspektive erfordert 
(§ 17 Rz 7). Wiesner und Kaufmann (1995) stellen die Notwendigkeit 
einer systemisch orientierten Beratung heraus (§ 17 Rz 24). Klinkhardt 
(1994) bringt dies auf die kurze Formel, daß die in § 17 gemeinte Bera-
tung und Unterstützung nur durch fachlich qualifizierte Beratungs-
teams erbracht werden könne, die sowohl zur Ehe- und Familienbera-
tung wie zur Erziehungsberatung in der Lage sind (§ 17 Rz 9). Er ver-
weist deshalb ausdrücklich auf die Bestimmung in § 28 Satz 2 KJHG, 
nach der Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenarbeiten 
sollen, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind. 
Die Forderung nach einem multidisziplinär besetzten Fachteam war 
den Pionieren der Trennungs- und Scheidungs beratung (z. B. Raaba 
1985) selbstverständlich. Auch Schellhorn und Wienand (1991) gren-
zen die Aufgaben nach § 17 von der funktionalen Beratung ab, wie sie 
üblicherweise durch den Allgemeinen Sozialen Dienst erbracht wird, 
und fordert einen "nach fachlichen Anforderungen besetzten Bera-
tungsdienst, der auch einen familientherapeutischen Hintergrund be-
sitzt (sog. institutionelle Beratung)" (§ 17 Rz 9). Ebenso argumentie-
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ren Hauck und Gaertner (1991; § 17 Rz 4) und Münder u.a. e1993, § 
17 Rz 8). 

Es reicht deshalb nicht aus, die Aufgabenwahrnehmung in die son-
stige Tatigkeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes einzufügen. Viel-
mehr müssen hinsichtlich der personellen Zusammensetzung, der er-
worbenen Zusatzqualifikationen und der Räumlichkeiten, in denen die 
Beratung erfolgen soll, Bedingungen für eine institutionelle Beratung 
geschaffen werden. Insofern ist innerhalb des ASD eine Spezialisie-
rung für diese Beratungsaufgaben erforderlich. 

Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen erfüllen in aller Regel 
die Anforderungen an ein multidisziplinär besetztes und mit unter-
schiedlichen therapeutischen Verfahren qualifiziertes Team. Sie kön-
nen die Aufgaben nach § 17 KJHG in ihre sonstige Beratungstätigkeit 
integriert anbieten. 

Im Zuge der innovativen Umsetzung sind auch spezialisierte Bera-
tungsstellen für Trennung und Scheidung entstanden. Allerdings läßt 
sich das Thema Trennung und Scheidung nicht abtrennen von den an-
deren Aufgaben, die sich im Entwicklungszyklus von Familien stellen. 
In der Praxis werden diese Einrichtungen daher auch mit anderen Pro-
blemstellungen konfrontiert und nähern sich in der Breite der von ih-
nen bearbeiteten Themen den übrigen Erziehungs- und Familienbera-
tungsstellen an. 

Für alle Dienste, die bei Trennung und Scheidung beratend tätig 
sind, gilt, daß sie über eine regelmäßige Supervision ihrer Tätigkeit ver-
fügen sollten. Die vom KJHG intendierte Hilfestellung kann nur ge-
lingen, wenn die beteiligten Fachkräfte in die Lage versetzt werden, 
ip.r eigenes Verhältnis zu Trennungsprozessen und ihre untergründigen 
Angste in Bezug auf eine Scheidung zu erkennen und gegenüber den 
Rat suchenden Elternpaaren zu kontrollieren. 

Eine für Beratungsaufgaben notwendige Spezialisierung sollte also -
um zusammenzufassen - mit einer inhaltlich integrierenden Arbeits-
weise verbunden werden. 

17 Rechtsanspruch auf Beratungsleistungen nach § 17 
KJHG 

Die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
war vom 1.1.1991 bis zum 31.12.1994 als "Kann-Leistung" ausgestal-
tet. Es stand somit im Ermessen des örtlichen öffentlichen Trägers, in 
welchem Umfang das Angebot vorgehalten werden sollte. Seit dem 
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1.1.1995 "soll" das Angebot zur Verfügung stehen. Dies bedeutet nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVG 1975, zi-
tiert nach bke 1997, S. 267), daß diese Beratungsleistungen vorgehalten 
werden müssen. Eine Abweichung ist nur im atypisch gelagerten Fall 
zulässig. 

Die Praxis der Jugendhilfe sieht vielfach anders aus: Leistungen aus 
dem Zweiten Abschnitt des Zweiten Kapitels "Förderung der Erzie-
hung in der Familie" werden häufig als ,freiwillige' Leistungen angese-
hen, im Gegensatz zu den ,Pflichtaufgaben', die bei den individuellen 
Rechtsansprüchen verortet werden. Insbesondere der Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz hat dazu beigetragen, finanzielle Mittel 
der Jugendhilfe in erster Linie solchen Aufgaben zuzuordnen, die in 
diesem Sinne als ,Pflichtaufgaben' angesehen werden. Das KJHG 
kennt diese Unterscheidung jedoch nicht. Für den Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe sind alle Aufgaben des KJHG ,Pflichtaufgaben'. Un-
terschiedlich ist nur die subjektive Rechtsposition des Leistungsbe-
rechtigten. 

Die im Rahmen der Kindschaftsrechtsreform vorgesehene Ausstat-
tung der Beratung nach § 17 KJHG mit einem individuellen Rechtsan- -
spruch macht den hohen Stellenwert deutlich, der dieser Leistung der 
Jugendhilfe in der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung von Fami-
lie zukommt. Es ist nur konsequent, der Beratung, die einer möglichen 
Trennung oder Scheidung von Eltern vorhergeht bzw. sie begleitet, 
dieselbe Rechtsqualität zu verleihen wie derjenigen Beratung, die ggf. 
nach einer Trennung oder Scheidung von ihnen als alleinerziehendem 
bzw. nicht-sorgeberechtigtem Elternteil gemäß § 18 Abs. 1 und 4 
KJHG in Anspruch genommen werden kann. 

Der Zehnte Jugendbericht sollte die Absicht, einen Rechtsanspruch 
auf die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
einzuführen, unterstützen. 

18 Auswirkungen von § 17 KJHG auf Kinder 

Die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
wurde geschaffen mit der Absicht, den negativen Folgen von Trennung 
und Scheidung für Kinder und Jugendliche entgegenzuwirken. Tren-
nungen und Scheidungen geht eine Konfliktgeschichte voraus, die die 
Situation der Kinder frühzeitig beeinträchtigt und dadurch später die 
Verarbeitung einer Scheidung erschwert. Daher war es richtig, in den 
Kontext der Scheidungsberatung auch eine Beratung in Fragen der 
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Partnerschaft einzubeziehen: nicht nur, um Trennungen und Scheidun-
gen zu vermeiden, sondern um für Kinder Bedingungen zu schaffen, 
die ihnen eine günstige Entwicklung ermöglichen. Hier hat § 17 Abs. 1 
KJHG nicht zu zusätzlichen innovativen Anstrengungen geführt, die 
über die bereits etablierten Angebote im Rahmen von Erziehungs-
und Familienberatung sowie Integrierten Beratungsstellen hinausge-
hen. 

Das Beratungsangebot nach § 17 KJHG reagiert zudem auf den 
Umstand, daß nach altem Eherecht die Kinder einem Elternteil zuge-
ordnet werden müssen. Die Beratung zielt daher darauf, ein einver-
nehmliches Konzept der Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu ent-
wickeln, d. h. elterliche Sorge aus dem streitigen justiziellen Verfahren 
tendenziell herauszulösen und ein Weiterbestehen der Elternschaft zu-
mindest in der Form des Konsenses zu sichern. Ob hier tatsächlich Er-
folge zu verzeichnen sind, ist offen. Denn 80 % der Eltern erreichten 
auch vor Inkrafttreten des KJHG innerhalb des Scheidungsverfahrens 
eine einvernehmliche Lösung. Niesel vermutet deshalb unter Bezug-
nahme auf amerikanische Untersuchungen, daß die im Kontext von 
Mediation/Vermittlung zu einer Lösung kommenden Eltern diejeni-
gen sind, die auch ohne eine solche Hilfe zur Einigung6 fähig wären 
(Niesel1991, S. 89) . 

Trennung und Scheidung sind ein emotional nicht nur hoch besetz-
ter, sondern ein die gesamte Person ergreifender Prozeß. Wenn daher 
im Kontext einer auf die Sorgerechtsregelung eingeschränkten Bera-
tung die Gefühle der Eltern außen vor bleiben, muß damit gerechnet 
werden, daß die erarbeitete "Lösung" gerade auf dem Nicht-Zulassen 
bzw. Verleugnen des zugrunde liegenden Erlebens basiert. Dies macht 
ein Wiederaufflackern der Partnerschaftskonflikte nach einer Regelung 
des Sorgerechts verständlich. Eine auf das Sorgerecht enggeführte Be-
ratung steht deshalb in der Gefahr, die Situation für das Kind praktisch 
nicht zu verbessern. 

Weitergehend war in der Gesetzesbegründung die Erwartung for-
muliert, daß die Beratung nach § 17 KJHG zur Umsetzung des ge-
meinsamen Sorgerechts beitragen könnte. Dabei wurde vorausgesetzt, 
daß die rechtliche Regelung als solche positive Effekte für die Kinder 
zeigen würde. Dieser Optimismus wird heute nicht mehr geteilt. Der 
Gesetzestext läßt auch offen, welche Regelung von den Eltern gemein-
sam getragen wird. Aber es kann festgehalten werden, daß die Zahl der 
Ehescheidungen mit anschließender gemeinsamer elterlicher Sorge 
von 1985 (Limbach 1988) bis 1995 von 2 % auf 17 % gestiegen ist, wie 
eine bundesweite Erhebung der Justizstatistik zeigt (Deutscher Bun-
destag 1996, S. 37). Die höchsten Werte erreichen dabei das Saarland 
(25 %), Baden-Württemberg (23 %), Hamburg (22 %) und Schleswig-
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Holstein (21 % ). Aus München werden 40 % und aus Berlin 28 % ge-
meinsame elterliche Sorge nach Scheidung berichtet. Wenn man diesen 
Indikator benutzen will, dann hat die Trennungs- und Scheidungsbera-
tung nach § 17 Abs. 3 KJHG sicherlich zu einer Verbesserung, auch 
der Situation der Kinder, geführt. 

Da es aber aus der Perspektive der Kinder weniger auf die rechtli-
chen Regelungen als auf ihre im Alltag gelebte Umsetzung ankommt, 
dürfte der positive Effekt zunächst nur in der Veränderung des gesell-
schaftlichen Bewußtseins liegen, daß Eltern auch nach ihrer Scheidung 
für ihre gemeinsamen Kinder verantwortlich bleiben. Auch dies kann 
angesichts der Tatsache, daß wenige Jahre nach einer Scheidung viele 
Väter keinerlei Kontakte mehr zu ihren Kindern haben, nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. 

Die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
richtet sich nach dem Normtext an Mütter und Väter. Selbst bei der 
Erarbeitung des Konzepts der elterlichen Sorge sind die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen keine Adressaten. Zwar läßt das KJHG ge-
mäß § 8 Abs. 1 die Beteiligung der Kinder nach ihrem jeweiligen Ent-
wicklungsstand zu, worauf die Kommentarliteratur einhellig hinweist. 
Die Praxis wird dadurch jedoch nicht bestimmt. Kinder und Jugend-
liche werden in die Beratung nicht systematisch einbezogen, sondern 
nur nach dem Gutdünken der zuständigen Fachkraft - wobei im Ein-
zelfall Fachkräfte sicherlich hohes Problembewußtsein und Kompe-
tenz im Umgang mit Kindern zeigen. Nur ist dies nicht die Regel. 
Vielmehr gibt es - wie oben angemerkt - Hinweise darauf, daß in der 
eigenen Einschätzung von Mediatoren gerade die Betroffenheit von 
Kindern die Fähigkeit zur Mediation einschränkt. Es ist die Konfron-
tation mit den Gefühlen, welche eine Scheidung der Eltern bei den 
Kindern hervorruft, die eine Handlungsunfähigkeit der Fachkräfte 
auslösen kann. 

Die residuale Stellung, die Kinder und Jugendliche in der Praxis die-
ses Beratungsangebotes haben, wird zementiert durch die rechtliche 
Form: Adressat der Kinder- und Jugendhilfe sind Erwachsene. Die im 
Rahmen der Kindschaftsrechtsreform vorgesehene Änderung von § 17 
Abs. 2 KJHG schreibt die Einbeziehung von Kindern und Jugendli-
chen ausdrücklich vor. Hier kann, vielleicht ähnlich wie bei der ge-
meinsamen elterlichen Sorge, eine langfristige Bewußtseinsbildung der 
Fachkräfte zugunsten der Kinder erzeugt werden. 

Dabei ist die Beteiligung der Kinder kein Wert an sich. Es bedarf 
vielmehr ausgewogener Konzepte, um die Kinder jeweils ihrem Alter 
entsprechend in den Beratungsprozeß einzubeziehen und bei ihnen 
nicht den Eindruck hervorzurufen, daß nun sie die Probleme der Er-
wachsenen durch ihr Votum entscheiden sollten. 
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Die vorgesehene Änderung bei § 18 KJH G gewährt Kindern und J u-
gendlichen gar einen Anspruch auf Unterstützung, damit die zum 
Umgang mit ihnen berechtigten Personen von Recht zu ihrem 
Wohl Gebrauch machen. Vielleicht sind beide Anderungen zarte An-
zeichen dafür, daß die Erwachsenenzentrierung des KJHG langsam 
zugunsten der eigentlichen Adressaten der Jugendhilfe, nämlich den 
Kindern und Jugendlichen, korrigiert wird. Ansonsten braucht eine 
kindorientierte Praxis auch nicht erwartet zu werden. 

Die Verfassung steht der Respektierung der Kinder als eigenen 
Rechtssubjekten - im Gegensatz zur offiziellen Begründung (Wiesner 
1995, § 27 Rz 5 - 8) - nicht im Wege. Vielmehr ermöglicht die katego-
riale Trennung von Rechtsinhaberschaft und Rechtsausübungsfähig-
keit (Coester 1991, S. 255), Kinder und Jugendliche selbst systematisch 
zu Anspruchsberechtigten der Jugendhilfe zu machen. 

19 Empfehlungen an die Politik 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sollte die Jugendberichts-
kommission die folgenden Empfehlungen an die Politik aussprechen. 
Dabei werden unter Politik sowohl die ggf. erforderliche bundespoliti-
sche Entscheidung wie die örtlichen jugendhilfepolitischen Entschei-
dungen verstanden. 

1. Im Rahmen der Kindschaftsrechtsreform sollte - wie vorgesehen -
der Fortbestand der gemeinsamen elterlichen Sorge auch nach einer 
Scheidung gesetzlich geregelt werden. 

2. Der damit gestärkten elterlichen Verantwortung sollte durch einen 
Rechtsanspruch auf die Sozialleistung "Beratung in Fragen der Part-
nerschaft, Trennung und Scheidung" Rechnung getragen werden 
(sozialrechtliche Wahrnehmung des Verfassungsauftrages aus Art. 6 
Abs.2 GG). 

3. Das Beratungsangebot sollte als Folge des Rechtsanspruchs perso-
nell bedarfsgerecht ausgebaut werden. 

4. Die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
sollte im vollen gesetzlich vorgesehenen Umfang realisiert und nicht 
auf Beratung zur Gestaltung des Sorgerechts reduziert werden. 

5. Nach Wegfall des Scheidungsverbundes ist die Mitwirkung des Ju-
gendamtes nurmehr bei Anträgen der Eltern auf Entscheidung über 
das Sorgerecht erforderlich. Die Jugendhilfe sollte daher eine klare 
Rollentrennung realisieren zwischen einer auf das justizielle Verfah-
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ren bezogenen Mitwirkung und einem nur durch die eigene Ent-
scheidung der Eltern in Anspruch genommenen Beratungsangebot. 

6. Die Anstrengungen zur Qualifizierung der Beratung in Fragen der 
Partnerschaft, Trennung und Scheidung sollten fortgesetzt werden. 
Dabei sollten auch längerfristige curriculare Maßnahmen sowie re-
gelmäßige externe Supervision vorgesehen werden. 

7. Im Rahmen der Qualifizierung sollte die Einbeziehung von Kin-
dern in die Beratung einen besonderen Schwerpunkt bilden. 

8. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung sollte der Verpflichtung zur 
Pluralität der Träger durch Angebote des öffentlichen Trägers und 
- wo möglich - verschiedener freier Träger Rechnung getragen 
werden. 

9. Familiengericht und Jugendamt sollten auf alle im örtlichen Be-
reich bestehenden Beratungsangebote hinweisen. 

10. Das Rechtsberatungsgesetz sollte in § 3 durch eine Ziff. 9 ergänzt 
werden, die Rechtsberatung durch anerkannte freie Träger der Ju-
gendhilfe zuläßt. 

20 Anmerkungen 

I Diese Zuarbeit zum Zehnten Jugendbericht ist am 20. Juni 1997 abgeschlossen wor-
den. Inzwischen ist das Reformwerk von Bundestag und Bundesrat beschlossen wor-
den. 
2 Inzwischen hat diese Formulierung in das SGB VIII in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Dezember 1989 Eingang gefunden. • 
3 Der Gesetzgeber ist diesem Vorschlag im SGB VIII in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Dezember 1989 gefolgt. 
4 § 613 Abs. 1 und § 622 Abs. 2 ZPO erhalten - wie inzwischen feststeht - die oben zi-
tierten Zusätze. 
5 Inzwischen ist die Änderung in Kraft getreten. 
6 Dabei heißt Einigung nicht emotionale Verarbeitung des Scheidungsgeschehens. 
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